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Die allgemeine Systematik des Arzthaftungsrechts und die Bedeutung des  

Arztverschuldens* 
 

Prof. Dr. Nunu Kvantaliani 

Assoz. Prof. Dr. Giorgi Rusiashvili 

 

I. Einleitung - Medizinrecht als  

eigenständiges Rechtsgebiet 

Das* Medizinrecht, das in allen entwickelten 

Rechtsordnungen ein eigenständiges Rechtsge-

biet darstellt, hat in Georgien noch keine abge-

schlossenen Konturen angenommen und befin-

det sich erst im Aufbau. Dieser Prozess entwi-

ckelt sich tatsächlich sehr langsam.1 Die unge-

formte Rechtsdogmatik ist durch unzulässige Ext-

reme und eine schwankende Perspektive ge-

kennzeichnet. Eines der deutlichsten Beispiele 

dafür ist die Tatsache, dass in der georgischen 

Gerichtspraxis immer noch unklar ist, ob die Be-

                                                     
*  Aus dem Georgischen von David Maisuradze.  
1  Unter den diesem Thema gewidmeten Werken sind be-

sonders hervorzuheben: Kvantaliani / Kavachadze / 

Manjavidze / Mirzikashvili / Gvenetadze / 

Aznaurashvili, Buch für Patienten, Menschenrechte und 

Gesundheitswesen (Leitfaden), Tiflis 2011 (auf Geor-

gisch); Kvantaliani, Probleme der Feststellung eines 

kausalen Zusammenhangs zwischen dem rechtswidri-

gen Handeln des medizinischen Personals und dem 

dem Patienten zugefügten Schaden, in: Gerechtigkeit 

und Recht № 2(33)/2012, S. 5 ff (auf Georgisch); Kvan-

taliani, Patientenrechte und Grundlagen der Arzthaf-

tung, Tiflis 2014 (auf Georgisch); Gelashvili, Grundsätze 

des Medizinrechts, in: Gerechtigkeit und Recht № 

2(70)/2021, S. 38 ff (auf Georgisch); Pepenashvili, Ent-

schädigung für Schäden, die von einer medizinischen 

Einrichtung verursacht wurden 

(https://press.tsu.ge/data/image_db_innova/samartal/

nino_pepanashvili.pdf) (auf Georgisch). 

weislast bei der Arzthaftung gegenüber dem Arzt 

umgekehrt wird. Insbesondere stellt sich die Fra-

ge, ob der Patient beweisen soll, dass der Arzt 

schuldhaft gehandelt hat oder ob dieses Ver-

schulden vermutet wird und  sich der Arzt ver-

teidigen soll, also er beweisen muss, dass die 

Verletzung des Patienten unverschuldet einge-

treten ist? In der georgischen Gerichtspraxis 

werden Entscheidungen getroffen, die diese Fra-

ge in beide Richtungen lösen (unbeschadet  Art 

1007 2 ZGB). 

Dass die medizinische Praxis alle Problemfälle 

in angemessene medizinische Kategorien ein-

ordnen kann, bedeutet nicht, dass das Recht die-

se Kategorien teilen wird, da medizinische Ka-

tegorien erst in die Sprache des Rechts „über-

setzt“ werden müssen und erst dann vom Ge-

setzgeber verwendet werden können. So kann 

beispielsweise auch eine nach ärztlichen Hand-

büchern korrekt durchgeführte Operation zur 

Haftung des Arztes / der Klinik führen, wenn das 

Gericht den Arzt bzw. die Klinik im Einzelfall ohne 

Verschulden haftbar macht; Ohne festzustellen, 

ob ein Transplantat eine Sache im Sinne des Zivil-

rechts bzw.das in einer Blutbank aufbewahrte 

Blut ein Produkt im Sinne von Art. 1009 ZGB ist, 

ist es unmöglich zu bestimmen, inwieweit ein 

Mangel vorliegt  usw.  

Eine solche „Übersetzung“ medizinischer Ka-
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tegorien in die Sprache des Rechts hat in Geor-

gien noch nicht stattgefunden. Diese Unsicher-

heit schadet allen beteiligten Parteien  und führt 

zu einem Teufelskreis: Einerseits versuchen sich 

Kliniken und Ärzte auf vielfältige Weise so weit 

wie möglich abzusichern, um eine rechtliche Haf-

tung zu vermeiden, was aber dann vom Gericht 

als unzulässige Geschäftsbedingung entwertet 

wird und somit ein vergeblicher Versuch ist. An-

dererseits wissen Patienten nicht genau, wann 

sie Schadensersatzansprüche gegenüber einem 

Arzt oder einer Klinik geltend machen können, 

was zu einer endlosen Anzahl von unbegründe-

ten Forderungen führt und beide Parteien Zeit 

und finanzielle Ressourcen kostet. 

Hinzu kommt, dass im georgischen Recht noch 

immer nicht ganz klar ist, welche Mängel medizi-

nischer Leistungen als Fehler der Klinik gelten 

und was die tatsächlichen Haftungsvorausset-

zungen sind. 

Diese beiden oben genannten Probleme sind 

nur exemplarischer Natur und stellen den kleins-

ten Teil des als georgisches Medizinrecht be-

zeichneten Haufens von Problemen dar, der es 

eigentlich daran hindert, ein eigenständiges Ge-

biet mit einer eigenen klaren Dogmatik zu wer-

den.  

 

II. Mögliche Themen des Medizinrechts  

und das Arzthaftungsrecht 

Die offensichtlichsten Themen im Bereich des 

Medizinrechts, die im georgischen Recht größ-

tenteils nicht bearbeitet sind, sind die folgenden: 

Öffentliche Gesundheit und primäre Gesund-

heitsversorgung; Epidemiologische Kontrolle; 

Ausübung des Arztberufes und Betrieb einer Kli-

nik; Sicherstellung der Qualität medizinischer 

Leistungen und der Rechtsfolgen bei Störungen; 

Entstehung eines Rechtsverhältnisses zwischen 

Arzt und Patient mit oder ohne ärztlichem Leis-

tungsvertrag; Weitere Voraussetzungen für die 

Aufnahme in die Klinik (Personendaten des Pati-

enten: Dokumentation, Datenschutz, Einsicht 

und Ausstellung von Dokumentationen, Ver-

schwiegenheitspflicht und Aussageverweige-

rung); Ein Vertrag mit einem Unternehmen, das 

ein Krankenhaus besitzt, und ein Vertrag mit ei-

ner Versicherungsgesellschaft; Krankenversiche-

rung; Haftung für Arztfehler; Patienteneinwilli-

gung und Bereitstellung von Informationen; Pati-

entenpflicht; Umstände, die die Haftung eines 

Gesundheitsdienstleisters ausschließen; Stan-

dards der medizinischen Versorgung gefährdeter 

Gruppen (Minderjährige und Jugendliche, Men-

schen mit Behinderungen, Alte, Bewusstlose, 

Ausländer, Sektenmitglieder, Geisteskranke); 

Umfang der Verantwortlichkeit, Mitverschulden 

und Verjährung; Verfahrensrechtliche Fragen - 

Subjekte des Verfahrens, Beweislast und Be-

weismittel; Grundlagen der verwaltungsrechtli-

chen und strafrechtlichen Haftung des Arztes; 

Extremsituationen: Notversorgung, Intensiv-

pflege, Euthanasie, Todeszeitpunkt; Herkunfts-

bestimmung, sexuelle und reproduktive Gesund-

heit; Natürliche und künstliche Körperteile, Or-

gantransplantationen; Biomedizinische Untersu-

chung: Versuche an Menschen und Tieren; Medi-

zinische Ethik; Rechtsfragen der Gentechnik, Ge-

nomanalyse und Gentherapie; Arzneimittel- und 

Pharmazierecht usw.  

Das Thema dieses Artikels wird nur sein, die 

zivilrechtliche Haftung des Arztes zu skizzieren. 

Das Arzthaftungsrecht ist ein Bereich, der sich 

auf die zivilrechtliche Haftung eines Arztes für 

Pflichtverletzungen und für Schäden des Patien-

ten im Allgemeinen bezieht. Das Zivilrecht bietet 

dem Patienten vertragliche (Art. 394 I ZGB) und 

deliktische (Art. 992 ZGB) Ansprüche in Form ei-

nes Schadensersatzanspruchs. Im Beitrag werden 

diese Ansprüche im Kontext der ärztlichen Ver-

antwortung ausführlich diskutiert, um die Band-
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breite der fachspezifischen Problemstellungen 

und die Methodik ihrer Behandlung bei der Lö-

sung konkreter Fälle aufzuzeigen. 

 

III. Vertragliche Ansprüche gegen einen  

Arzt - Art. 394 I ZGB 

1. Schuldverhältnis 

Das Bestehen eines Schuldverhältnisses zwi-

schen den Parteien ist Voraussetzung für die 

Anwendung von Art. 394 I ZGB als Anspruchs-

grundlage.  

Im Regelfall schließt der erwachsene Patient 

mit einer medizinischen Einrichtung einen Ver-

trag ab, der typischerweise zu den „dienstleis-

tungsähnlichen“ Verträgen gehört. Dieser Ansatz 

ist völlig unstrittig und im deutschen Recht ein-

hellig anerkannt: ein Arztvertrag gehört seit je-

her zur Art des Dienstvertrages und nicht zum 

Werkvertrag, da der Arzt dem Patienten keine 

Genesung garantiert und ihm somit auch keinen 

Behandlungserfolg verspricht.2 Er verpflichtet 

sich nicht, dass die Behandlung zwangsläufig zu 

einem Ergebnis führen wird, verspricht aber, 

dass er diese Behandlung ordnungsgemäß nach 

den Regeln der ärztlichen Kunst durchführt: Der 

Arzt kann versuchen, die körperliche oder geis-

tige Verfassung des Patienten zu beeinflussen, 

kann die gewünschte Veränderung jedoch nicht 

garantieren.3 

Im Gegensatz dazu behandelt die georgische 

Rechtsprechung einen medizinischen Dienstleis-

tungsvertrag als Werkvertrag gemäß Art. 629 f 

                                                     
2  Kvantaliani, Gerechtigkeit und Recht № 2(33)/2012, 8 

(auf Georgisch). 
3  Kvantaliani, Gerechtigkeit und Recht № 2(33)/2012, 8, 

9 (auf Georgisch); Wagner, in Münchener Kommentar 

zum BGB, 8. Aufl. 2020, § 630 a Rn. 3 ff. 

ZGB.4 Eine solche Auslegung des Gerichtshofs wi-

derspricht auch der ständigen Rechtsprechung: 

Unwirksame Behandlungen oder unerwünschte 

Behandlungsergebnisse an sich führen (zweifel-

los) nicht zu einer Haftung des medizinischen 

Personals. Der Schaden muss durch Behand-

lungsfehler verursacht worden sein, d.h. eine 

korrekt durchgeführte Behandlung, auch wenn 

sie negativ ausfällt, führt nicht zur Verantwor-

tung des Arztes.5 

Die medizinische Dienstleistung bezieht sich in 

der Regel auf die Behandlung und damit verbun-

dene Verfahren (die möglicherweise eine mate-

rialisierte Form haben, aber eng mit der Be-

handlung verbunden und in diese integriert sind, 

z. B. Stent-Implantation bei einem Herzeingriff). 

Während ein Werkvertrag durch eine Vereinba-

rung über das Ergebnis definiert wird, besteht 

die Verpflichtung aus dem Dienstleistungsvertrag 

in der Umsetzung der festgelegten Servicestan-

dards und nicht im Ergebnis. Folglich ist ein Ver-

trag mit einem Patienten eine Vereinbarung über 

die ordnungsgemäße Durchführung der Be-

handlung, was ihn von einem ergebnisorientier-

ten Werkvertrag unterscheidet. Die korrekte 

rechtliche Einordnung eines ärztlichen Leistungs-

vertrages hat einen erheblichen Einfluss auch auf 

die Anspruchsbildung, da die Verantwortung des 

ärztlichen Leistungserbringers für eine fehler-

hafte Behandlung und nicht für ein negatives, 

unerwünschtes Ergebnis steht.  

Ein Problemfall liegt vor, wenn ein Patient sta-

tionär in einem Krankenhaus medizinisch ver-

sorgt wird. Die Frage, wer in diesem konkreten 

Fall Partner eines Behandlungsvertrags wird – 

ein Arzt oder eine medizinische Einrichtung – 

                                                     
4  Unter vielen, siehe OGH № ას-539-512-2015, 

28.07.2015. 
5  OGH № ას-38-2021, 18.05. 2021; № ას-1800-2019, 

20.02.2020;  № ას-1046-966-2017, 20.07.2018;  № 

260-244-11, 27.06.2011. 
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hängt von der konkreten Situation ab. Nach 

deutschem Recht handelt es sich dabei in der 

Regel um den sogenannten „Klinischen Gesamt-

versorgungsvertrag“ zwischen dem Patienten 

und der medizinischen Einrichtung. Die medizini-

sche Einrichtung verpflichtet sich, dem Patienten 

eine umfassende medizinische Versorgung ge-

mäß den festgelegten Standards zu bieten, ein-

schließlich Diagnostik und Behandlung. Rechtlich 

handeln Ärzte in diesem Fall als Hilfskräfte des 

Leistungsträgers (Klinik), wenn sie nicht zugleich 

Organe der medizinischen Einrichtung – Perso-

nen mit Leitungs- und Vertretungsbefugnis – 

sind.  

In der georgischen Praxis gibt es einen ähnli-

chen Ansatz. Vertragspartner ist in der Regel ei-

ne Klinik, es sei denn, der Arzt übt eine selbst-

ständige ärztliche Tätigkeit im Sinne des Georgi-

schen Gesetzes über die ärztliche Tätigkeit aus. 

In Anbetracht dessen ist die medizinische Ein-

richtung in jedem Fall gemäß Art. 37 II, 396 ZGB 

verantwortlich. Darüber hinaus wird auch eine 

Haftung nach Art. 997 ZGB geprüft.  

Der Patient hat auch die Möglichkeit, eine be-

stimmte Leistung von einem bestimmten Arzt zu 

beziehen und mit ihm einen Vertrag abzuschlie-

ßen. Das deutsche Recht behandelt diesen Fall 

als Zusatz zu einem „klinischen Gesamtversor-

gungsvertrag“, als einen „ärztlichen (Dienstleis-

tungs-)Vertrag“. Darüber hinaus kann mit den 

Haupt- oder Leitärzten unterschiedlicher Fach-

richtungen (sog. gewählte Ärztekette) ein eige-

ner ärztlicher Leistungsvertrag abgeschlossen 

werden.6 Darüber hinaus bleiben alle Ärzte Ver-

tretungsberechtigte oder Leistungsgehilfen im 

Sinne der Satzung der medizinischen Einrich-

tung.7 Unabhängig davon verpflichtet sich die 

medizinische Einrichtung bei Abschluss  eines so-

                                                     
6  Deutsch/Spickhoff, Medizinrecht, 7. Aufl. 2014, Rn. 115. 
7  Deutsch/Spickhoff, Medizinrecht, 7. Aufl. 2014, Rn. 120. 

genannten „Krankenhauseinweisungsver-

trag“ dem Patienten lediglich nichtmedizinische 

Dienstleistungen – Krankenhausaufenthalt und 

Pflege – zu erbringen. Die medizinische Leistung 

wird in diesem Fall vom jeweiligen behandelnden 

Arzt auf der Grundlage eines Vertrages erbracht, 

den er unmittelbar mit dem Patienten ab-

schließt.8 

Die Behandlung eines Minderjährigen wird 

gesondert betrachtet, insbesondere in allen Fäl-

len, in denen er ohne einen Elternteil einen Arzt 

aufsucht (normalerweise passiert das, wenn er 

einen Arztbesuch vor seinen Eltern verbergen 

will).9 Ein nicht Volljähriger, unter sieben Jahren 

(Minderjähriger), ist geschäftsunfähig und kann 

daher von vornherein keine Verträge eingehen 

(Art. 12 I, VI ZGB). Nicht Volljährige, die bereits 

das 7. Lebensjahr vollendet haben, gelten zivil-

rechtlich als beschränkt geschäftsfähig, was be-

deutet, dass sie nur rechtlich vorteilhafte Ge-

schäfte tätigen können (Art. 14 I, 15, 63 I ZGB), 

außer in Fällen, die in Ausnahmevorschriften 

(Art. 65 I, II ZGB) vorgesehen sind.  

Das deutsche Recht erkennt an, dass ein pri-

vat versicherter, nicht Volljähriger nicht berech-

tigt ist, einen ärztlichen Dienstvertrag abzu-

schließen, weil er nur eingeschränkt leistungsfä-

hig und zahlungspflichtig ist.10 Anders verhält es 

sich bei einem nicht Volljährigen, der staatlich 

versichert ist und somit die Zahlungspflicht nicht 

                                                     
8
  Deutsch/Spickhoff, Medizinrecht, 7. Aufl. 2014, Rn. 119 

f. 
9  Artikel 11 des Gesundheitsgesetzes befasst sich nur mit 

der Frage des medizinischen Eingriffs bei einem min-

derjährigen Patienten und nicht mit dem Abschluss ei-

nes Behandlungsvertrags im Allgemeinen. Artikel 60 I 

desselben Gesetzes bezieht sich auf den Abschluss ei-

nes ärztlichen Leistungsvertrags bei Minderjährigen. 

Artikel 44 des Patientenrechtegesetzes befasst sich 

wiederum nur mit der Einwilligung und nicht mit dem 

Abschluss eines Vertrages. 
10  Deutsch/Spickhoff, Medizinrecht, 7. Aufl. 2014, Rn. 126. 



Die allgemeine Systematik des Arzthaftungsrechts und die Bedeutung des Arztverschuldens 
 

 

 

5 

AUFSATZ 

ihm, sondern der Staatskasse obliegt. Ist der ärzt-

liche Dienstvertrag unwirksam, entsteht der An-

spruch auf Entschädigung aus der Geschäfts-

führung ohne Auftrag (Art. 969, 973 ZGB). Wenn 

der nicht Volljährige von seinen Eltern geschickt 

wird, gilt er als Bote oder Vertreter. Wird der 

nicht Volljährige von Eltern begleitet, kommt der 

Vertrag direkt mit diesen zustande, in jedem Fall 

aber zugunsten des nicht Volljährigen (Art. 349 

ZGB).11 

 

2. Pflichtverletzung 

a) Inhalt des ärztlichen Pflichtenprogramms 

Der Arzt, der die medizinische Leistung er-

bringt, hat persönliche Leistungspflichten bzw. 

die medizinische Einrichtung hat die Verpflich-

tung, die Leistung durch einen qualifizierten Mit-

arbeiter zu erbringen.12 

Es gibt verschiedene Schichten medizinischer 

Leistungen, die sich hinsichtlich der Leistungsin-

halte voneinander unterscheiden lassen: Der 

Standardinhalt der medizinischen Behandlung ist 

„die Durchführung aller versprochenen Maß-

nahmen durch den Arzt“. Nach der Normierung 

des Behandlungsvertrags im Bürgerlichen Ge-

setzbuch (§ 630a ff) beschreibt die entspre-

chende Norm die Pflicht des Arztes zur Erbrin-

gung der „versprochenen Behandlung“, was die 

Anamnese, Untersuchung und Befundung sowie 

die Therapie selbst und die postoperative Pflege 

umfasst. Darüber hinaus hat der Arzt eine zu-

sätzliche Aufklärungspflicht gegenüber dem Pati-

enten:13 Er sollte den Patienten darüber infor-

mieren, welche Art von Mitarbeit erforderlich ist, 

                                                     
11  Deutsch/Spickhoff, Medizinrecht, 7. Aufl. 2014, Rn. 

1124. 
12  Wagner, in Münchener Kommentar zum BGB, 8. Aufl. 

2020, § 630 a Rn. 77 ff. 
13  Diese Verpflichtung ist in § 630c BGB verankert. 

damit der Patient die Behandlung erfolgreich ab-

schließen kann („Bereitstellung von In-

formationen durch den Therapeuten, um sich 

selbst zu versichern“), und ihm erklären, welche 

Kosten für die Durchführung der Behandlungsun-

tersuchung anfallen, falls diese Kosten natürlich 

nicht von Dritten (den Versicherern) übernom-

men werden (Bereitstellung von Informationen 

zu wirtschaftlichen Folgen14). Darüber hinaus 

sollte der Arzt die Risiken und Vorteile, die sich 

aus dem geplanten Eingriff und den möglichen 

alternativen Behandlungsmethoden ergeben, 

identifizieren und den Patienten darauf aufmerk-

sam machen. Basierend auf all dem oben Gesag-

ten sollte der Arzt die bewusste/informierte Ein-

willigung des Patienten einholen (vgl. Art. 8 I 1 

des Gesundheitsgesetzes und Art. 18 I des Pati-

entenrechtegesetzes). Darüber hinaus sollte der 

Arzt einen Patientenbericht / Fragebogen er-

stellen und alle wesentlichen Maßnahmen und 

deren Ergebnisse aus ärztlicher Sicht dokumen-

tieren.15 

All diese Pflichten sind in Deutschland derzeit 

einheitlich und systematisch im Bürgerlichen Ge-

setzbuch selbst verankert (§ 630a ff). In Georgien 

werden sie nur sporadisch durch verschiedene 

Gesetze geregelt (Gesetz über Gesundheitswe-

sen, Patientenrechtegesetz, Gesetz über die Ärzt-

liche Tätigkeiten usw.). Es ist nicht möglich, ein 

einheitliches Pflichtenprogramm nur auf der 

Grundlage von gesetzlichen Rechtsnormen zu 

konstruieren. Dennoch ergibt sich alles zumin-

dest aus der im Rahmen des Behandlungsver-

trags  konkludent getroffenen Vereinbarung und 

seiner Auslegung.  

Darüber hinaus hat der Chefarzt eines Kran-

                                                     
14  Spickhoff, in Spickhoff (Hrsg.), Medizinrecht, Kommen-

tar, 3. Auflage, 2018, § 630 a Rn. 33 ff. 
15  Kvantaliani, Gerechtigkeit und Recht № 2(33)/2012, 10, 

11 (auf Georgisch); Wagner, in Münchener Kommentar 

zum BGB, 8. Aufl. 2020, § 630 a Rn. 80 ff. 
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kenhauses oder einer medizinischen Einrichtung 

neben der Erbringung eigener Leistungen soge-

nannte Organisationspflichten, die auch in Form 

vertraglicher Verpflichtungen bestehen (als 

Schutzverpflichtungen im Sinne von Art. 316 II 

ZGB). Beispielsweise sollten die Kompetenzen 

und Verantwortlichkeiten des Krankenhauses 

durch einen Betriebsplan und Vertretungsregeln 

klar definiert und getrennt werden; Mitarbeiter 

sollten sorgfältig ausgewählt und ordnungsge-

mäß kontrolliert werden; Das Krankenhaus muss 

die einschlägigen Standards in Bezug auf die 

Vorbereitung sowohl des medizinischen als auch 

des Hilfspersonals und die geeignete Ausrüstung 

erfüllen; Die Patientensicherheit sowie die Hygi-

ene und der Betrieb medizinischer Geräte müs-

sen gewährleistet sein.16 

In allen vorgenannten Bereichen und Weisun-

gen kann der Arzt seine Pflichten verlet-

zen/unvollständig erfüllen und damit kann ihm 

eine Vertragsverletzung zugerechnet werden.  

Die Qualität der medizinischen Tätigkeiten der 

medizinischen Einrichtungen unterliegt der staat-

lichen Kontrolle gemäß dem Gesetz Georgiens 

über das Gesundheitswesen (Artikel 63). Gleich-

zeitig ist die Qualität der medizinischen Leistun-

gen in Georgien eine große Herausforderung, 

was sich oft in Missmanagement von Insti-

tutionen und der Nichteinhaltung internationaler 

Standards widerspiegelt.17 So stellte das Gericht 

beispielsweise in einem Fall fest, dass sich ein Pa-

tient während einer Behandlung in einer Klinik 

mit Hepatitis C infiziert hatte und somit ein un-

mittelbarer kausaler Zusammenhang zwischen 

einer unsachgemäßen medizinischen Versorgung 

und einer Schädigung des Patienten bestand.18 In 

einem anderen Fall entwickelte die Inaktivität 

                                                     
16

  Katzenmeier in BeckOK BGB, 53. Aufl., 2020, § 630 a Rn. 

113 f. 
17  Sarishvili-Bolkvadze gegen Georgien. 
18  OGH № ას-1779-1757-2011, 09.02.2012. 

der Klinik – die Verzögerung des Krankenhaus-

aufenthalts (ca. 32-36 Stunden) – ziemlich 

schnell die negative Dynamik eines extrem ge-

fährdeten Patienten und die anschließenden 

Maßnahmen des medizinischen Personals erwie-

sen sich als unwirksam und führten zum Tod des 

Patienten.19 

 

b) Abstrakte Feststellung der Pflichtverletzung 

In diesem Stadium ist es vor allem aufgrund 

der Art der Verhaltenspflichten schwierig festzu-

stellen, was eine Pflichtverletzung darstellt, ins-

besondere im Kontext ihrer Abgrenzung von der 

Verschuldenszurechnung, da eine „fahrläs-

sige“ Handlung in der Regel bereits eine Pflicht-

verletzung ist. So wird teilweise die Auffassung 

geäußert, dass überhaupt nicht zwischen Pflicht-

verletzung und Verschuldenszurechnung unter-

schieden werden sollte: Damit verlagert sich die 

Frage des Fehlverhaltens fast vollständig in den 

Bereich der Pflichtverletzung (die von Patienten 

zu beweisen ist; Bei Platzierung in der Verschul-

densebene würde ein Arztfehler vermutet, was 

ebenfalls inkonsistent ist), wodurch die Schuld-

vermutung nach Art. 394 I 2 und 1007 2 ZGB auf-

gehoben wird (Man hat den Eindruck, dass der 

Gesetzgeber sinnlose Normen geschaffen hat).20 

Als Maßstab für die Formulierung vertraglicher 

Pflichten sollte daher im Gegensatz zum Vorste-

henden „höchste Sorgfalt“ und im Bereich des 

Verschuldens ein reduzierter, auf die Situation 

und das Verhältnis der beteiligten Personen ab-

gestimmter Maßstab herangezogen werden.21 

 

c) Arten von medizinischen Fehlern 

Der wichtigste Fall in diesem Zusammenhang 

                                                     
19

  OGH № ას-1057-997-2015, 29.01.2016. 
20  Deutsch/Spickhoff, Medizinrecht, 7. Aufl. 2014, Rn. 313. 
21  Spickhoff, in Spickhoff (Hrsg.), Medizinrecht, Kommen-

tar, 3. Auflage, 2018, BGB § 280 Rn. 9. 
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ist natürlich die falsche medizinische Leistung, 

d.h. die Abweichung von den vertraglich ver-

sprochenen ordnungsgemäßen Leistungen. Der 

Arzt verpflichtet sich, branchenübliche Dienst-

leistungen zu erbringen, sofern zwischen den 

Parteien nichts anderes vereinbart wurde.22 Ent-

scheidend für die Qualität der Behandlung sind 

„die naturwissenschaftlich gewonnenen Er-

kenntnisse und medizinischen Erfahrungen, die 

zur Erreichung des Leistungszwecks erforderlich 

und im Laufe der Zeit erfahren sind.“23 Diese For-

mulierung steht weitgehend im Einklang mit der 

Rechtsprechung, wonach ein Arzt die Maßnah-

men ergreifen soll, die von einem „gewissenhaf-

ten und aufmerksamen Arzt, der ein Fachmann 

auf seinem Gebiet ist“ erwartet wird.24 Anderer-

seits können die von der einschlägigen Fachwelt 

entwickelten medizinischen Richtlinien als Orien-

tierung dienen.25 Erfüllt die Leistung den so defi-

nierten Standard nicht, liegt in der Regel ein me-

dizinischer Fehler vor. Ein Behandlungsfehler 

liegt aber auch dann vor, wenn ein Arzt über das 

beschriebene Maß hinausgehendes Wissen be-

sitzt und dieses nicht anwendet.26 

Diese „Verknüpfung“ mit diesem Berufsstan-

dard schließt die Anwendung sogenannter inno-

vativer Methoden oder Behandlungsversuche, 

die nicht im Protokoll vorgesehen sind, nicht aus: 

Sie sollten umgesetzt werden und stellen keinen 

ärztlichen Fehler dar, wenn man die Vor- und 

Nachteile bestehender, bereits erprobter Me-

thoden mit neuen Methoden vergleicht, wobei 

letztere für den Patienten wesentlich vorteilhaf-

                                                     
22  Spickhoff, in Spickhoff (Hrsg.), Medizinrecht, Kommen-

tar, 3. Auflage, 2018, BGB § 630 c Rn. 37. 
23  RegE, BT-Drs. 17/10488, 19; Vgl. Art. 3 ო) des Gesetzes 

über Gesundheitswesen. 
24

  BGH, 29.11.1994 - VI ZR 189/93.  
25  Deutsch/Spickhoff, Medizinrecht, 7. Aufl. 2014, Rn. 324. 
26  Deutsch/Spickhoff, Medizinrecht, 7. Aufl. 2014, Rn. 328, 

332. 

ter sind.27 Bei der Anwendung innovativer Me-

thoden, für die es keinen fachlichen Standard 

gibt, obliegt es dem Arzt, die Sorgfalt des um-

sichtigen Arztes zu wahren.28 Darüber hinaus 

können Arzt und Patient nach individueller Ver-

einbarung von  beruflichen Standards abwei-

chen, da die Begrenzung des Arztes nur auf einen 

anerkannten beruflichen Standard die Therapie-

freiheit sowie die Privatautonomie einschränken 

würde.29 Erfolgt die Abweichung von den Stan-

dards nach individueller Vereinbarung, so liegt 

bei Nichteinhaltung dieser Standards kein Be-

handlungsfehler vor. Der vereinbarte Maßstab 

kann jedoch den etablierten Standard über- (z. B. 

eine besonders sorgfältige Behandlungsverein-

barung) oder unterschreiten (Verweigerung der 

Bluttransfusion bei Zeugen Jehovas30).31 Die 

Grenze der Zulässigkeit ist nur dann erreicht, 

wenn die Abweichung von dem Standard geset-

zes- oder sittenwidrig ist (Art. 54 ZGB). 

Zu den anderen Formen von medizinischen 

Fehlern gehören die folgenden: Behandlung 

überhaupt nicht erbringen, obwohl dies erfor-

derlich ist,32 Unnötige ärztliche Maßnahmen, 

zum Beispiel bei nicht vorhandener medizini-

scher Indikation, Nichtdurchführung der für die 

Diagnose erforderlichen Untersuchungen oder 

Nichtaufbewahrung von Ergebnissen der Unter-

suchungen.33 Die sogenannte Fehldiagnose oder 

Fehlinterpretation der Ergebnisse ordnungsge-

mäß durchgeführter Untersuchung kann nur in 

Ausnahmefällen als medizinischer Fehler ange-

                                                     
27  BGH VersR 2006, 1073. 
28  Deutsch/Spickhoff, Medizinrecht, 7. Aufl. 2014, Rn. 332.  
29  Katzenmeier in BeckOK BGB, 53. Aufl., 2020, § 630 a Rn. 

189.  
30  BGH NJW-RR 2002, 811. 
31  Katzenmeier, in BeckOK BGB, 53. Aufl., 2020, § 630 a 

Rn. 190. 
32  Deutsch/Spickhoff, Medizinrecht, 7. Aufl. 2014, Rn. 337. 
33  Deutsch/Spickhoff, Medizinrecht, 7. Aufl. 2014, Rn. 346 

ff. 
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sehen werden: Der Fehler tritt häufig aufgrund 

der Besonderheiten des Organismus des Patien-

ten auf, und die Zuordnung von Symptomen zu 

einer bestimmten Krankheit ist nicht immer ein-

deutig; Sie können unterschiedliche bestim-

mende Faktoren haben. Ein Behandlungsfehler 

liegt also erst dann vor, wenn eine diagnostische 

Beurteilung aus Sicht eines gewissenhaften Arz-

tes völlig unbegründet erscheint.34 

Als Pflichtverletzung gilt auch die Erbringung 

medizinischer Leistungen trotz fehlender Sach-

kunde oder einschlägiger Fähigkeiten (z.B. Er-

schöpfung),35 unzureichende Professionalität, 

Selbstüberschätzung durch lange Übung, Popula-

rität oder Überschätzung des Wissens, unzu-

reichend konstruktives Denken usw.36 

Auch sonstiges allgemeines Fehlverhalten, das 

nicht zum Behandling gehört, ist eine Verletzung 

vertraglicher (Neben-)Pflichten.37 

 

d) Fragen zur Beweislast 

Die Verteilung der Beweislast beim Ersatz von 

Schäden, die durch medizinische Leistungen ver-

ursacht wurden, ist in der georgischen Rechtsli-

teratur nicht eingehend untersucht. Gleichzeitig 

hat die Rechtsprechung in diesem Bereich einen 

einheitlichen Beweismaßstab. Grundsätzlich 

trägt nach gängiger Praxis der Arzt die Beweislast 

dafür, dass der Patient die vertraglich verspro-

chene und fehlerfreie Behandlung erhalten hat, 

er haftet für eine fehlerhafte Behandlung und für 

die negativen Folgen  einer solchen Behandlung. 

Grundlage der Arzthaftung ist also nicht ein ne-

                                                     
34  Deutsch/Spickhoff, Medizinrecht, 7. Aufl. 2014, Rn. 344. 
35  Katzenmeier, in BeckOK BGB, 53. Aufl., 2020, § 630 h 

Rn. 51. 
36  Kvantaliani, Patientenrechte und Grundlagen der Arzt-

haftung, Tiflis 2014, 116. 
37  Deutsch/Spickhoff, Medizinrecht, 7. Aufl. 2014, Rn. 350. 

gativer Behandlungserfolg, sondern eine Abwei-

chung von den Standards der medizinischen Wis-

senschaft.38 Die Beweislast für die Unschuld liegt 

bei der medizinischen Einrichtung. Das Vorliegen 

der Tatsache einer Gesundheitsschädigung des 

Patienten in solchen Fällen begründet die Ver-

mutung, dass die Gesundheitsschädigung durch 

ein Verschulden der medizinischen Einrichtung 

verursacht wurde, und die medizinische Einrich-

tung muss das Gegenteil beweisen39.40 Wenn wir 

diese Praxis wörtlich verstehen und verallgemei-

nern, folgt daraus, dass das Fehlen einer Pflicht-

verletzung auch von einem Arzt zu beweisen ist.  

Im Gegensatz dazu muss im deutschen Recht 

eine Pflichtverletzung grundsätzlich vom Patien-

ten bewiesen werden; Den Umfang der Beweis-

last bestimmt § 286 ZPO (vollständige Überzeu-

gung des Richters). Nach § 630h I BGB wird je-

doch ein Verschulden des Arztes vermutet, wenn 

sich eine von der Pflegekraft ausgehende allge-

meine Gefahr realisiert hat, die vollständig unter 

der Kontrolle des Arztes stand und zu einer 

Schädigung von Leib, Leben oder Gesundheit des 

Patienten führte. Unter Realisierung des allge-

meinen Pflegerisikos wird nicht der übliche ärzt-

liche Fehler verstanden, sondern es geht viel-

mehr um einen Schaden, den der Patient durch 

die Realisierung von Risiken erleidet, die sich aus 

dem organisatorischen Bereich des Arztes oder 

                                                     
38  OGH № 1268-1526-09, 25.05.2010. 
39  OGH № ას-260-244-2014, 28.05.2014;  № ას-1102-

1038-2015, 22.01.2016;  № ას-111-111-2018, 

11.05.2018. 
40  Bei Schadensersatzklagen einer medizinischen Einrich-

tung ist nach der Auslegung des Art. 1007 ZGB der Pati-

ent/Opfer für die Feststellung eines Kausalzusammen-

hangs zwischen dem Schaden, der rechtswidrigen 

Handlung/Unterlassung des Täters und der rechtswid-

rigen Handlung und dem verursachten Schaden ver-

antwortlich (OGH № ას-111-111-2018 , 11.05.2018). 

Der Leistungserbringer muss nachweisen, dass er 

rechtmäßig gehandelt und/oder keinen Schaden erlit-

ten hat. 
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der medizinischen Einrichtung und nicht aus der 

Patientenbereich ergeben und nicht den Kern 

des ärztlichen Handelns betreffen. Gemeint sind 

die Pflichten, für deren Erfüllung der Schuldner 

ergebnisabhängig zur Verantwortung gezogen 

werden muss, da die entsprechenden Risiken 

durch die angemessenen zur Verfügung stehen-

den Vorsichtsmaßnahmen nahezu vollständig 

kompensiert werden könnten.41 

 

IV. Verschulden 

Der Schuldner haftet nach Art. 395 I StGB (in 

bestimmten Fällen aufgrund der Zurechnung 

nach Art. 396 StGB) für Vorsatz und Fahrlässig-

keit.  

Es gibt normalerweise kein vorsätzliches Ver-

schulden seitens des Arztes für den Schaden, der 

dem Patienten zugefügt wird. In solchen Fällen 

genügt die Feststellung einer Fahrlässigkeit des 

Arztes, was die Erfüllung der von ihm übernom-

menen Pflichten ohne die erforderliche Sorgfalt 

beinhaltet. Sorgfalt bedeutet, die notwendigen 

medizinischen Handlungen durch einen Arzt in 

hoher Qualität nach anerkannten medizinischen 

Standards durchzuführen.42 Um eine zivilrechtli-

che Haftung zu begründen, reicht es aus, die 

Fahrlässigkeit des Arztes nachzuweisen und nicht 

die Absicht, ein unerwünschtes Ergebnis zu er-

zielen. Darüber hinaus sollte der verursachte 

Schaden eine direkte Folge dieser Maßnahme 

sein und nicht eine Folge der Behandlung, die die 

medizinische Einrichtung objektiv nicht hätte 

vermeiden können.43 Gleichzeitig ist das medizi-

nische Personal verpflichtet, sein Verschulden an 

einer Verschlechterung des Gesund-

heitszustandes oder einer unvollständigen Bes-

                                                     
41  Deutsch/Spickhoff, Medizinrecht, 7. Aufl. 2014, Rn. 328. 
42  OGH № ას-1124-1044-2017, 30.07.2018. 
43  OGH № ას-593-568-2016, 14.07.2017. 

serung des Gesundheitszustandes des Patienten 

auszuschließen. Die Klärung dieser Frage ist 

wichtig, um die Frage der Haftung des medizini-

schen Personals zu lösen. Wenn von Verschulden 

die Rede ist, ist dabei Fahrlässigkeit und kein vor-

sätzliches Handeln gemeint, was zu unterschied-

lichen Rechtsfolgen führt. Es wird vermutet, dass 

das medizinische Personal in gutem Glauben und 

mit größtmöglicher Sorgfalt handelt und dass 

seine Absicht und sein Ziel die Genesung des Pa-

tienten ist. Die Frage der zivilrechtlichen Haftung 

ergibt sich aus fahrlässigem Handeln des medizi-

nischen Personals, das als Verhalten ausgelegt 

werden sollte, wenn es die gebotene Sorgfalt 

und Umsicht nicht gezeigt und seine Kenntnisse 

und Qualifikationen sowie die ihm zur Verfügung 

stehenden Mittel nicht eingesetzt hat, um po-

tenzielle Gefahren abzuwenden.44 

Zur Bestimmung der Höhe des Verschuldens 

nach dem Behandlungsvertrag gilt ein allgemei-

ner Berufsmaßstab, sofern nichts anderes ver-

einbart ist: Wie oben beschrieben, wird in der 

Verschuldensenebene ein auf ein auf die Situa-

tion und die Grundsätze der Zivilhaftung zuge-

schnittener Maßstab verwendet.45 Individuelle 

Schwäche ist kein rechtfertigender Umstand.46 

Der Patient muss das Verschulden des Arztes / 

der medizinischen Einrichtung nicht beweisen, es 

wird vermutet und kann von dem Letzteren wi-

derlegt werden (Art. 394 2).47 Für dieses Widerle-

gen muss der Arzt nachweisen, dass ihm kein 

Behandlungsfehler unterlaufen ist oder ihm der 

Berufsstandard in der konkreten Situation nicht 

                                                     
44  OGH № ას-1102-1038-2015, 22.01.2016. 
45  Spickhoff, in Spickhoff (Hrsg.), Medizinrecht, Kommen-

tar, 3. Auflage, 2018, BGB § 280 Rn. 9. 
46

  Deutsch/Spickhoff, Medizinrecht, 7. Aufl. 2014, Rn. 328. 
47  OGH № ას-1009-946-2010, 7.04.2011; OGH № ას-260-

244-2014, 28.05.2014; OGH № ას-1102-1038-2015, 

22.01.2016. 
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bekannt sein konnte.48 Da Verschulden ein 

Haupt- bzw. das zentrale Thema der Arzthaftung 

ist, empfiehlt es sich, hier ausführlich darauf ein-

zugehen: 

1. Vorsatz 

Vorsätzliche Gesundheits- und Körperverlet-

zungen eines Patienten durch einen Arzt sind in 

der ärztlichen Praxis nicht üblich und in erster Li-

nie abzuwägen. Zwar greift der Arzt in die Integ-

rität des Körpers des Patienten ein und führt 

damit den Tatbestand der Körper- und Gesund-

heitsschädigung freiwillig und bewusst durch, je-

doch ist in der Regel keine bewusst rücksichts-

lose Handlung gegeben. Auch das Nichterteilen 

von Informationen oder unvollständige Informa-

tionen an den Patienten erfolgt in der Regel nicht 

mit der entsprechenden Absicht des Arztes.  

 

2. Fahrlässigkeit 

Nach § 395 I ZGB handelt fahrlässig, wer im 

Zivilrechtsverkehr nicht die gebotene Sorgfalt an 

den Tag legt. Dabei werden äußere und innere 

Sorgfalt voneinander unterschieden. Um fahrläs-

sig zu handeln, muss der Arzt sowohl gegen äu-

ßere als auch gegen innere Sorgfaltspflichten 

verstoßen.  

Äußere Sorgfalt wird von einem Arzt prakti-

ziert, der einen wissenschaftlichen Standard in 

der Patientenversorgung anwendet. Der Arzt ist 

nicht verpflichtet, immer den sichersten Thera-

pieweg zu wählen, jedoch ist bei der Anwendung 

neuer Behandlungsmethoden besondere Vor-

sicht geboten.49 Das hohe Risiko kann durch die 

Dringlichkeit der Situation oder die höhere Hei-

                                                     
48  Spickhoff, in Spickhoff (Hrsg.), Medizinrecht, Kommen-

tar, 3. Auflage, 2018, BGB § 630 a Rn. 9. 
49  BGHZ 172, 254. 

lungswahrscheinlichkeit gerechtfertigt sein.50 Di-

agnostik und Therapie sollten so durchgeführt 

werden, wie es von einem Mediziner auf diesem 

Gebiet erwartet wird. Elementaranalysen sollten 

durchgeführt werden. Beispielsweise sollte im 

akuten Stadium einer Appendizitis sofort ope-

riert werden. Eine Überlastung des Kreislaufsys-

tems mit Ersatzstoffen und die daraus resultie-

rende Lungenschwellung sind zu vermeiden.51 

Innere Sorgfalt ist eine intellektuell-emotio-

nale Haltung, die das Bewusstsein für Gefahren 

und den Schutz äußerer Sorgfalt beinhaltet.52 Die 

Dogmatik des Strafrechts spricht in diesem Fall 

von der notwendigen „Voraussicht“.53 Beispiels-

weise ist der Arzt verpflichtet, die maximal mög-

liche Belastung des Körpers mit Röntgenstrahlen 

genau zu berechnen. Wenn das Neugeborene 

durch Gelbsucht gekennzeichnet ist, sollte der 

Arzt einen Rh-Konflikt in Betracht ziehen und im 

Falle eines schnellen Abfalls des Blutdrucks des 

operierten Patienten überprüfen, ob eine innere 

Blutung eingesetzt hat.54 Beruht die Fehldiag-

nose auf einer Fehlinterpretation der durchge-

führten Untersuchungen, liegt möglicherweise 

dennoch keine innere Sorgfaltspflichtverletzung 

vor.55 Um das fahrlässige Verhalten des Arztes 

auszuschließen, genügt es alternativ, die innere 

oder äußere Sorgfalt zu wahren: Ist trotz einer 

Fehldiagnose die Therapie durch den Arzt richtig 

und wirksam, handelt er somit ohne Verschulden 

/ Fahrlässigkeit; Zittert dem Augenarzt während 

der Operation die Hand, obwohl er in den Tagen 

zuvor keine Anzeichen davon gezeigt hat, sollte 

die innere Sorgfalt als geschützt gelten.  

                                                     
50  BGH BeckRS 9998, 99503. 
51  OLG Düsseldorf, 22.12.1988 - 8 U 211/87. 
52  OLG München, NJW 1997, 1642. 
53

  F.-C. Schroeder, Die Fahrlässigkeit als Erkennbarkeit der 

Tatbestandsverwirklichung, JZ 1989, 776 ff. 
54  BGH VersR 1968, 850. 
55  OLG Köln VersR 1991, 1288. 
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So entschied der BGH,56 dass die innere Sorg-

falt auch dann geschützt sei, wenn ein Ortho-

päde eine Kortisonbehandlung bei einer Verstau-

chung des linken Sprunggelenks verordnet habe, 

was zu einer Verschlimmerung einer bis dahin 

schleichenden Knochentuberkulose geführt hat-

te. Das Gericht sprach den Arzt von der Haftung 

frei, weil die Knochentuberkulose nach Ansicht 

des Sachverständigen eine eher seltene Er-

krankung sei und ihre Vernachlässigung keine 

Verletzung der inneren Sorgfalt darstelle. 

In einem anderen Fall ist dem Orthopäden auf 

Röntgenbildern ein Riesenzelltumor im Kniege-

lenk nicht aufgefallen. Er behandelte den Patien-

ten wegen einer tatsächlichen Meniskusverlet-

zung. Es wäre, so das Gericht, ein übertriebenes 

Gebot der inneren Sorgfalt, wenn der Orthopäde 

verpflichtet wäre, auch eine äußerst seltene 

Krankheit zu bemerken.57  

Die notwendige Sorgfalt, sowohl die innere als 

auch die äußere, ist normativ, gesellschaftsge-

bunden und objektiv-typisiert. Sie ist normativ, 

soweit eine angemessene Berücksichtigung der 

Umstände ersichtlich ist, d.h. der Arzt muss an-

gemessene und notwendige Maßnahmen zur Di-

agnose und Behandlung treffen. Eine allgemeine 

Unordnung ist kein rechtfertigender Umstand, 

auch wenn sie in diesem Krankenhaus häufig 

vorkommt, z. B. unzureichende Desinfektion. Die 

Berücksichtigung sozialer Faktoren impliziert, 

dass ein Arzt nur das tun muss, was in einer ärzt-

lichen Tätigkeit zu erwarten ist, d. h. er sollte 

nicht mehr leisten, als von seinem anderen Kol-

legen in einer ähnlichen Situation erwartet wür-

de. Wichtig sind hier auch wirtschaftliche Fakto-

ren (einschließlich privater oder gesetzlicher Ver-

sicherungen), die das Potenzial haben, den nor-

malen Standard zu senken. Sorgfalt ist ein objek-

                                                     
56  OLG Düsseldorf MedR 1986, 197. 
57  OLG Düsseldorf BeckRS 1988, 4099. 

tiv-typisierter Maßstab in spezialisierten Fach-

kreisen, also beispielsweise das Verhalten eines 

Facharztes oder Hausarztes in einer ähnlichen Si-

tuation. Individuelle Unwissenheit oder Schwä-

che ist kein rechtfertigender Umstand; Wenn der 

Arzt über besondere Kenntnisse und Fähigkeiten 

verfügt, sollte er diese Fähigkeiten nutzen.58 Zum 

Beispiel: 

Bei der Behandlung der Wurzel ließ der Zahn-

arzt eine etwa 4 cm lange Nadel fallen, die in den 

Mund des Patienten fiel und verschluckt wurde. 

Der Bundesgerichtshof hat das Argument des 

Zahnarztes nicht berücksichtigt, dass auch an-

dere erfahrene Praktiker normalerweise mit un-

befestigten Nadeln arbeiten. Entscheidend war 

nicht das allgemeine, sondern die notwendige 

Sorgfalt gegenüber einer konkreten Bedro-

hung.59 

1948 bemerkte ein Arzt bei einer Röntgenun-

tersuchung eines Patienten an der Universitäts-

klinik in Kiel kleine Tuberkuloseherde nicht. Das 

Gericht wies die Klage der Patientin ab, weil bei 

der Bestimmung des Umfangs der im Zivilverkehr 

gezeigten Sorgfalt die Außergewöhnlichkeit der 

Situation zu berücksichtigen sei. Die Situation 

Ende der vierziger Jahre und die mit der Neuord-

nung des Systems verbundenen Schwierigkeiten 

rechtfertigten die Auslassungen und Versäum-

nisse.60 

Ein Kind wurde mit 5.460 kg geboren. Nach-

dem der Kopf aus dem Körper der Mutter her-

ausgekommen war, konnten in der ersten Phase 

die Schultern nicht herauskommen. Zuerst wur-

de der Kopf von der Hebamme herausgezogen, 

dann von einem speziell einberufenen er-

fahrenen Assistenzarzt. Erst dann wurde ein lei-

tender Arzt gerufen, der die Entbindung ab-

                                                     
58  BGH BeckRS 9998, 99195. 
59  BGH NJW 1953, 257. 
60  BGH BeckRS 1960, 30376478. 
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schließen konnte. Aufgrund der durch das Her-

ausziehen entstandenen Komplikationen entwi-

ckelte das Kind eine einseitige Lähmung des 

Armgeflechts sowie eine Lähmung des Gesichts 

und der Augenlider. Der Bundesgerichtshof wies 

die Klage ab, weil von der Hebamme und dem 

Assistenzarzt kein höherer Standard erwartet 

wurde, obwohl ihr Handeln nicht den geltenden 

Regeln für die Erbringung medizinischer Leistun-

gen entsprach. Der Bundesgerichtshof hat den 

Fall zur Prüfung zurückverwiesen. Der medizini-

sche Standard – hier: der auf der Entbindungs-

station anerkannte Standard – wurde objekti-

viert definiert, und seine Nichteinhaltung hätte 

zur Verantwortung des Pflegepersonals führen 

müssen. Während der Geburt wurde bei der fe-

talen Schulterdystonie das vertikale Liegen auf 

dem Oberbauch der Mutter nicht empfohlen, 

obwohl dies 1993 noch nicht als grober Behand-

lungsfehler galt.61 

Die im Zivilrechtsverkehr geltende Sorgfalt ist 

wandelbar: Sie stellt keine starren Regeln auf 

und arbeitet nicht nach den strengen Standards, 

die der Wissenschaft entlehnt sind. Vielmehr 

sollte jedes Mal hinterfragt werden, wie sich ein 

erfahrener und fürsorglicher Haus- oder Facharzt 

in dieser besonderen Situation verhalten hätte. 

Situationsorientierung ist ein Eckpfeiler der Defi-

nition von Sorgfalt. Der Standard wird nach sei-

ner normativen Filterung aus der Wissenschaft 

übernommen. Es ist daher möglich, dass beson-

dere Umstände, wie z. B. die Allergie des Patien-

ten, eine besondere Sorgfalt erfordern. Umge-

kehrt können eine außergewöhnliche Situation 

und der Bedarf an Nothilfe den normalen Sorg-

faltsstandard verringern. Beispielsweise ist bei 

einem Unfall, bei dem eine sofortige Reaktion er-

forderlich ist, der Einsatz ungewöhnlicher Maß-

nahmen gerechtfertigt (z. B. Schneiden der Spei-

                                                     
61  BGH NJW 2001, 1786. 

seröhre mit einem Taschenmesser).62 

 

V. Rechtliche Folgen 

Die Schadenshöhe bemisst sich nach Art. 408 

ff ZGB. Der Patient kann die Erstattung zusätzli-

cher medizinischer Behandlungskosten aufgrund 

eines Behandlungsfehlers und eines entspre-

chenden immateriellen Schadens gemäß Art. 413 

ZGB verlangen.  

Ersatz des Behandlungsschadens kann nur ge-

leistet werden, wenn der Schaden unmittelbar 

durch einen ärztlichen Fehler verursacht wurde, 

d.h. ein Kausalzusammenhang zwischen der 

rechtswidrigen Handlung und dem festgestellten 

Ergebnis besteht. Der Umstand, dass der Scha-

den durch das Handeln des medizinischen Perso-

nals verursacht wurde, muss zweifelsfrei nach-

gewiesen werden. Unwirksame Behandlungen 

oder unerwünschte Behandlungsergebnisse im-

plizieren an sich keine Haftung gegenüber medi-

zinischem Personal. Der Schaden muss durch Be-

handlungsfehler verursacht worden sein, d.h. ei-

ne korrekt durchgeführte Behandlung, auch 

wenn sie negativ ausfällt, führt nicht zur Verant-

wortung des Arztes.63  

Der Kausalzusammenhang (Kausalität) zwi-

schen der ärztlichen Pflichtverletzung und dem 

daraus resultierenden Primärschaden muss in 

                                                     
62  OLG Düsseldorf BeckRS 1976, 01108: Ein 83-jähriger 

Patient ist nach einer Kataraktoperation beim Versuch, 

aus einem Krankenhausbett aufzustehen, gestürzt und 

hat sich die Hüfte gebrochen. Das Gericht wies seine 

Klage ab. Der Einsatz besonderer Schutzmaßnahmen 

gegen den Patienten war nur in Ausnahmefällen erfor-

derlich. 
63  OGH № 260-244-11, 27.06.2011;  № ას-1124-1044-

2017, 30.07.2018. 
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der Regel vom Patienten bewiesen werden,64 es 

sei denn, dem Arzt kann ein (vom Patienten zu 

beweisender) grober Behandlungs-, Analyse-, Di-

agnosefehler oder ein schweres organisatori-

sches Fehlverhalten zugerechnet werden.65 

Ein grober Pflegedienstfehler liegt nach den 

oben beschriebenen Grundsätzen bei einem ärzt-

lichen Fehler des Mediziners vor, der aus objek-

tiver medizinischer Sicht nach dem Maßstab der 

dem Arzt zur Verfügung stehenden Bildung und 

Wissenschaft unverständlich und un-

verantwortlich ist, da dieser Fehler des Medizi-

ners aus dieser Perspektive gar nicht hätte un-

terlaufen dürfen.66 Ein medizinischer Leistungs-

erbringer kann die Kausalitätsvermutung wider-

legen, wenn er nachweist, dass eine solche Ent-

wicklung der Ereignisse im Einzelfall völlig un-

wahrscheinlich war.67 

Darüber hinaus wird Kausalität auch ange-

nommen, wenn der Mediziner nicht kompetent 

war, angemessene Leistungen zu erbringen.68 

Für die Kausalität in Bezug auf gesundheitliche 

Begleitschäden69 (Schäden, die über den pri-

mären Gesundheitsschaden hinausgehen) gilt die 

zugunsten des Patienten gemilderte Beweislast: 

Es reicht aus, die Kausalität mit großer Wahr-

scheinlichkeit festzustellen. Bei einem groben 

Behandlungsfehler gilt die Beweislastumkehr 

hingegen nicht für den Begleitschaden, es sei 

denn, der gesundheitliche Begleitschaden ist ei-

                                                     
64  BGH BeckRS 9998; Vgl. zur Kausalverbindung: Kvantali-

ani, Gerechtigkeit und Recht № 2(33)/2012, S. 5 ff (auf 

Georgisch). 
65  Greiner, in Spickhoff (Hrsg.), Medizinrecht, Kommentar, 

3. Auflage, 2018, § 630 a Rn. 33 ff. 
66  BGHZ 71, 132. 
67  Prütting/Merrem, in Prütting, Medizinrecht, Kommen-

tar, 5. Aufl. 2019, BGB § 630 h Rn. 59. 
68  Vgl. § 630 h IV BGB. 
69  Kvantaliani, Gerechtigkeit und Recht № 2(33)/2012, 7 

(auf Georgisch). 

ne typische Folge des ursprünglichen Schadens 

und die grobe Missachtung der Verhaltensregeln 

durch den Mediziner barg die Gefahr, solche 

Vorkommnisse zu entwickeln.70 

 

VI. Deliktische Ansprüche - Art. 992 ZGB 

Das Vorliegen eines ärztlichen Dienstvertrages 

steht dem Eintritt einer deliktischen Pflicht nicht 

entgegen, da sich der Schadenseintritt in diesem 

Bereich regelmäßig nicht in einer Vertragsverlet-

zung erschöpft, sondern auch eine Verletzung 

eines absoluten Rechts einer Person durch eine 

rechtswidrige Gesundheitsschädigung vorliegt.  

Nach Art. 992 ZGB ist die rechtswidrige Schä-

digung Voraussetzung für die deliktische Haftung 

des Arztes71.72 Rechtswidrigkeit kann in erster Li-

nie mit einer Verletzung absoluter Rechte be-

stimmt werden. Dies ist im Fall der ärztlichen 

Verantwortung in der Regel der Körper und die 

Gesundheit des Patienten. Die Verletzung dieser 

Güter in einer bestimmten Situation wird nor-

malerweise durch das direkte aktive Handeln ei-

nes Arztes verursacht. Daneben kann aber auch 

eine Verletzung von Verkehrssicherungspflich-

ten,73 insbesondere eine Verletzung von Organi-

sationspflichten, vorliegen. Außerdem kann Per-

sonal, das nur falsche Angaben macht und die 

Operation nicht selbst durchführt, für Unterlas-

                                                     
70  siehe Kvantaliani, Gerechtigkeit und Recht № 

2(33)/2012, 7 (auf Georgisch); Prütting/Merrem, in 

Prütting, Medizinrecht, Kommentar, 5. Aufl. 2019, BGB 

§ 630 h Rn. 61. 
71  Kvantaliani, Gerechtigkeit und Recht № 2(33)/2012, 5 

(auf Georgisch). 
72  Art. 1007 II ZGB stellt keine eigenständige Anspruchs-

grundlage dar, sondern verweist lediglich auf die all-

gemeinen Normen der deliktischen Haftung. Satz 2 die-

ses Artikels verschiebt die Beweislast zu Lasten der 

Pflegekraft und der medizinischen Einrichtung. 
73  siehe Rusiashvili / Egnatashvili, Fälle im gesetzlichen 

Schuldrecht, Tiflis 2016, 203 (auf Georgisch). 
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sungen (bei einer Handlungspflicht) haftbar ge-

macht werden und muss die durch die Operation 

verursachten Körperschäden ersetzen.74 

Die schädigende Handlung durch einen Medi-

ziner muss rechtswidrig sein. Die Rechtswidrig-

keit wird dabei nach der Lehre vom Erfolgsun-

recht durch die Verletzung der Rechtsgüter indi-

ziert. Daher sollten nur die die Rechtswidrigkeit 

ausschließenden Umstände geprüft werden, ins-

besondere die Einwilligung des Patienten.  

Ähnlich wie bei der vertraglichen Haftung 

wird auch das Verschulden eines Mediziners 

vermutet und ist von diesem zu widerlegen (Art. 

1007 2 ZGB). Zum Maß der Fahrlässigkeit und zur 

Höhe des Schadens siehe oben. 

Als rechtswidrig gilt eine unsachgemäße me-

dizinische Versorgung, das heißt ein Verstoß ge-

gen die Gesetze und Verordnungen, die die ärzt-

liche Tätigkeit durch den medizinischen Leis-

tungserbringer regeln. Das Verhalten eines medi-

zinischen Personals ist rechtswidrig, wenn der 

Patient durch eine medizinische Behandlung ge-

schädigt wurde, die gegen bestehende Standards 

verstößt.75 

Die Rechtswidrigkeit des Verhaltens kann sich 

sowohl im Handeln als auch im Nichthandeln 

manifestieren. Beispielsweise stellte das Gericht 

dies in einem Fall fest, in dem der Beklagte trotz 

des ernsten Zustands des Patienten diesen nicht 

rechtzeitig ins Krankenhaus eingeliefert hatte, 

der Allgemeinzustand des Patienten sich   unter 

den Bedingungen eines um 32 bis 36 Stunden 

                                                     
74  BGH VersR 2015, 240. 
75  Kvantaliani, Patientenrechte und Grundlagen der Arzt-

haftung, Tiflis 2014, S.167 (auf Georgisch). 

verzögerten Krankenhausaufenthalts extrem ver-

schlechrte,aufgrund dessen die weiteren Maß-

nahmen des medizinischen Personals unwirksam 

waren und der Patient starb.76 

Bei der Beurteilung der Rechtswidrigkeit der 

Handlungen des medizinischen Personals weist 

das Gericht auf Folgendes hin: Als Behandlungs-

fehler bezeichnet man die Verletzung allgemein 

anerkannter medizinischer und ethischer Stan-

dards und gesetzlich vorgeschriebener Regeln 

durch einen Arzt, was zu diagnostischen bzw. 

Behandlungsmaßnahmen führt, die für den Zu-

stand des Patienten ungeeignet sind, was wiede-

rum zu einer direkten Schadensursache für den 

Patienten wird.77  

 

VII. Zusammenfassung 

Die üblichen Schadensersatzansprüche, wie 

die Art. 394 I und 992 ZGB, werden im Arzthaf-

tungsrecht teilweise modifiziert. Dies betrifft vor 

allem die Beweislast, den besonderen Verschul-

densmaßstab, aber auch das ärztliche Pflichten-

programm. Das Arzthaftungsrecht ist eine ge-

wisse Regelungsmischung aus dem allgemeinen 

Haftungsregime mit dem besonderen Regime, 

das durch die Besonderheiten des ärztlichen Be-

rufsstandes bestimmt wird - wissenschaftliche 

Erkenntnisse und Besonderheiten im Zusam-

menhang mit der Umsetzung dieses Berufes in 

der Praxis. Gleichzeitig spielen aber auch eine 

Reihe sozialer Faktoren keine untergeordnete 

Rolle. 

                                                     
76  OGH № ას-1057-997-2015, 29.01.2016. 
77  OGH № 1268-1526-09, 25.05.2010. 
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Einführung 

1999* trat ein Kooperationsabkommen zwi-

schen Georgien und der EU in Kraft, das die Part-

nerschaft und das Gemeinwesen zwischen der 

EU, Georgien, Aserbaidschan und Armenien re-

gelt. Zweck des Abkommens war die Förderung 

engerer Beziehungen zur EU durch die Zusam-

menarbeit mit den Ländern des Südkaukasus.1 

Inzwischen wurden partnerschaftliche Beziehun-

gen innerhalb der EU-Erweiterungspolitik priori-

siert und eine wirtschaftliche und politische Zu-

sammenarbeit zwischen Armenien, Aserbaid-

schan, Belarus, Georgien, Moldawien, der Ukra-

ine und der EU im Rahmen der Östlichen Part-

nerschaft etabliert.2 Das nächste wichtige Ab-

kommen zwischen Georgien und der EU wurde 

am 27. Juni 2014 unterzeichnet und trat am 

1. Juli 2016 in Kraft und ist als Assoziierungsab-

kommen bekannt.3 Gemäß dem Abkommen er-

                                                     
*  Aus dem Georgischen von Nato Gogiashvili. 
1  Council Regulation (EC, Euratom) No 99/2000 of 29 

December 1999 concerning the provision of assistance 

to the partner States in Eastern Europe and Central 

Asia. 
2  https://www.euneighbours.eu/en/policy/eastern-part-

nership (letzter Zugriff am 20.11.2021). 
3  Assoziierungsabkommen zwischen der EU und Euratom 

und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Georgien an-

dererseits. 

kennen die Parteien die europäischen Bestre-

bungen und europäische Wahl Georgiens und 

gemeinsame Werte auf der Grundlage der De-

mokratie, des Schutzes der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit 

an.4 Zusammen mit dem Assoziierungsabkom-

men trat die "Deep and Comprehensive Free 

Trade Area (DCFTA)" in Kraft, die einen neuen 

Weg und Möglichkeiten für Handelsbeziehungen 

für Georgien definierte. 

Mit den ersten gemeinsamen Schritten Geor-

giens und der EU sowie später mit der Unter-

zeichnung des Assoziierungsabkommens ergab 

sich zweifellos eine Gelegenheit, den demokrati-

schen und kulturellen Werten Europas näher zu 

kommen. Die Mehrheit der georgischen Bürger5 

befürwortet die EU-Mitgliedschaft und strebt 

                                                     
4
  Assoziierungsabkommen zwischen der EU und Euratom 

und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Georgien an-

dererseits, 11/09/2014. 
5  71 % befürworten den Beitritt Georgiens zur EU; Die 

Umfrage wurde vom CRRC Georgia im Auftrag des Eu-

ropäischen Fonds mit Unterstützung der schwedischen 

Agentur für internationale Entwicklungszusammenar-

beit (Sida) und der dänischen Agentur für internatio-

nale Entwicklung (Danida) durchgeführt. 

http://www.epfound.ge/wp-

content/uploads/2019/09/EU-2019-Final-GE.pdf (Letz-

ter Zugriff am 20.11.2021). 

https://www.euneighbours.eu/en/policy/eastern-partnership
https://www.euneighbours.eu/en/policy/eastern-partnership
http://www.epfound.ge/wp-content/uploads/2019/09/EU-2019-Final-GE.pdf
http://www.epfound.ge/wp-content/uploads/2019/09/EU-2019-Final-GE.pdf
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nach Europa, wo es möglich ist, eine hochwertige 

Bildung, visumfreies Reisen und Freizügigkeit, 

berufliche Beschäftigung, Vertiefung der Han-

delsbeziehungen usw. zu erhalten, d.h. alle Pri-

vilegien, die sich aus dem Assoziierungsabkom-

men ergeben. 

Angesichts des Formats der bereits tiefen und 

umfassenden Zusammenarbeit zwischen Geor-

gien und der EU besteht der Zweck dieses Arti-

kels darin, die Rechtsgrundlagen zu analysieren, 

die die Voraussetzungen dafür geschafft haben, 

dass Georgien die EU-Mitgliedschaft erlangt und 

georgische Bürger die vollen Privilegien wie die 

EU-Bürger genießen können. 

Anzumerken ist, dass sich der Artikel auf die 

für den Beitritt bestimmten Rechtsgrundlagen im 

Bereich der Justizverwaltung konzentriert. Die 

Beitrittskriterien selbst sind viel breiter und um-

fassen verschiedene Elemente, wie Rechtsstaat-

lichkeit, die Nachhaltigkeit demokratischer Insti-

tutionen, den Wirtschaftsfaktor und die Bereit-

schaft des Landes, die in diesen Bereichen von 

der Union erlassenen Rechtsakte umzusetzen. 

Für den Artikel wurden die Rechtsgrundlagen der 

EU-Vorgaben für die Justizverwaltung gewählt, 

da ich selbst mit Unterstützung der EU die erste 

Justizreformstrategie von 2017 bis 2020 mitent-

wickelt habe.6 Dieses betraf den Standpunkt der 

Justizverwaltungsorgane, des Hohen Justizrats 

und der Richter zur Verbesserung der richterli-

chen Unabhängigkeit, Rechenschaftspflicht, Qua-

lität der Justiz und derer Verfügbarkeit. Das Do-

kument wurde von der EU als umfassende Stra-

tegie bewertet, die unter breiter Beteiligung des 

Parlaments, der Exekutive, des Bürgerbeauf-

tragten, der Präsidialverwaltung, der Anwalts-

                                                     
6  Justizreform-Strategie für 2017-2021, genehmigt durch 

Beschluss 1/162 des Hohen Justizrats, 29. Mai 2017, 

https://supremecourt.ge/files/upload-

file/pdf/martlmsajuleba-da-kanoni-2017w-n2.pdf (Letz-

ter Zugriff am 20.11.2021). 

kammer, internationaler Organisationen und der 

Zivilgesellschaft entwickelt wurde.7 

Es ist bemerkenswert, dass die Quellen des 

Artikels selbst Materialien sind, die in den EU-Ar-

chiven in Florenz (Italien) aufbewahrt werden. 

Wichtig ist, dass die in den Archiven aufbewahr-

ten Materialien der Europäischen Kommission 

Dokumente sind, von denen die meisten nicht öf-

fentlich zugänglich sind und die von dem Mit-

arbeiter der Europäischen Kommission, Herrn 

Graham Iver, gesammelt wurden.8 Ich habe die 

Dokumente in Form von Berichten in den EU-Ar-

chiven, die Bewertungen des Präsidenten und 

der Mitglieder des Europarates, Artikel, Doku-

mente zu den Beitrittskriterien und alle aus den 

EU-Archiven erhaltenen Materialien zur Erweite-

rungspolitik und den Beitrittskriterien gelesen. 

Daher hat die zur Erstellung des Artikels durch-

geführte Recherche einen beschreibenden Cha-

rakter und bestimmt die EU-Standards und 

Rechtsgrundlagen für das beitrittswillige Land, 

die in Richtung der Justizverwaltung festgelegt 

werden. Das erste Kapitel des Artikels gibt einen 

Überblick über die Rechtsstaatlichkeit und die 

richterliche Unabhängigkeit. Da die Beitrittskrite-

rien auf dem Treffen des Europäischen Rates in 

Kopenhagen definiert und speziell für die bei-

trittswilligen 10 Länder Mittel- und Osteuropas9 

entwickelt wurden, enthält dieser Artikel Bei-

spiele für Reformen der Justizverwaltung, die in 

                                                     
7  Joint Staff Working Document Association 

Implementation Report on Georgia, Brussels, 9.11.2017 

SWD(2017) 371 final,  

https://eeas.europa.eu/sites/default/files/association_i

mplementation_report_on_georgia.pdf (Letzter Zugriff 

am 20.11.2021). 
8  Information finden Sie uner:  

https://archives.eui.eu/isaar/68. 
9  Die genannten Länder sind: Ungarn, Polen, Rumänien, 

Slowakei, Lettland, Estland, Litauen, Bulgarien, Tsche-

chien, Slowenien, Quelle: Historical Archives of the Eu-

ropean Union folder GJLA-160, European Commission, 

Brussels 6 November 1997 GA/cdv D(97). 

https://supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/martlmsajuleba-da-kanoni-2017w-n2.pdf
https://supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/martlmsajuleba-da-kanoni-2017w-n2.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/association_implementation_report_on_georgia.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/association_implementation_report_on_georgia.pdf
https://archives.eui.eu/isaar/68
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diesen Ländern umgesetzt wurden. Allerdings 

werden Informationen aus EU-Berichten bereit-

gestellt, und es gibt eindeutig keine eingehende 

und umfassende Analyse der Arbeitsweise der 

Justiz in diesen Ländern. 

 

I. Wesentliche Rechtsgrundlagen der EU-Erwei-

terungspolitik 

1. Rechtliche Auslegung der Kopenhagener 

Kriterien 

Die EU hatte zunächst keine klar definierten 

Anforderungen und Rechtsgrundlagen, deren Er-

füllung zum Beitritt des Landes führen könnte.10 

Die vor 1993 durchgeführte Erweiterungspolitik 

basierte auf sehr allgemeinen Anforderungen 

und führte oft zu Unklarheiten,11 obwohl Bei-

trittsentscheidungen hauptsächlich im Format 

des politischen Dialogs unter Berücksichtigung 

der politischen und wirtschaftlichen Lage des 

beitrittswilligen Landes getroffen wurden.12 

Später, am 21. und 22. Juni 1993, einigte sich 

der Europarat auf die „Kopenhagener Kriterien”, 

die zur neuen Grundlage und zu den neuen Bei-

trittskriterien wurden. Das Treffen war auch in-

sofern wichtig, dass angesichts der Erweiterung 

der Europäischen Nachbarschaftspolitik die 

Rechtsgrundlagen für den Beitritt der Länder 

Mittel- und Osteuropas in Form der Kopenhage-

                                                     
10  Historical Archives of the European Union folder GJLA-

160, European Commission, Brussels 6 November 1997 

GA/cdv D(97). 
11  Historical Archives of the European Union folder GJLA-

160, Previous enlargement 1992 (10397/92), Essen 

Strategy for the pre-accession criteria; The 

Enlargement of the European Union Cremona, Marise, 

9-13, 2003. 
12  Historical Archives of the European Union folder GJLA-

160, European Commission, Brussels 6 November 1997 

GA/cdv D(97). 

ner Kriterien entwickelt wurden.13 

Laut dem auf der Ratstagung angenommenen 

Dokument sehen die Kopenhagener Kriterien 

vor, dass „das Kandidatenland die institutionelle 

Stabilität durch Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, 

den Schutz der Menschenrechte, die Achtung der 

Minderheitenrechte und zu deren Schutz eine 

funktionierende Marktwirtschaft erreichen soll.“ 

Dabei stellte der Europäische Rat fest, dass die 

Mitgliedschaft die Fähigkeit eines Kandidaten-

landes beinhaltet, Verpflichtungen einzugehen, 

einschließlich der Verfolgung politischer und 

wirtschaftlicher Ziele in Richtung einer Wäh-

rungsunion. Auch die Fähigkeit der Union, neue 

Mitglieder aufzunehmen und die Dynamik der 

europäischen Integration aufrechtzuerhalten, ist 

sowohl für die Union als auch für die Kandida-

tenländer von erheblichem Interesse.14 

Diese Grundsätze sind für die EU nicht neu. 

Obwohl der ursprüngliche Zweck der EU darin 

bestand, eine wirtschaftliche Zusammenarbeit zu 

erreichen, eine gemeinsame Marktpolitik zwi-

schen den Ländern durch die Einführung von 

Steuer- und Zolltarifen zu schaffen, eine einheit-

liche Währungs-, Markt- und Wirtschaftspolitik 

zwischen den EU-Mitgliedstaaten zu entwi-

ckeln,15 wurden später im Vertrag von Amster-

dam jedoch die Achtung der Rechtsstaatlichkeit 

und die Achtung der Menschenrechte zu den 

wichtigsten Werten der Union.16 Er war zuvor in 

                                                     
13

  Historical Archives of the European Union folder GJLA – 

160 European Commission Brussels 6 November 1997 

GA/cdv D(97) . 
14  Historical Archives of the European Union folder GJLA-

178 Agenda 2000 and the accession process to the 

European Union. 
15  EU LAW Text, Cases, and Materials, Fifth Edition, Paul 

Craig and Gr inne de B rca,  -9, 2011. 
16

  Treaty of Amsterdam amending the EU Treaty 1997.  

https://european-union.europa.eu/principles-count-

ries-history/principles-and-values/founding-agree-

ments_en (Letzter Zugriff am 20.11.2021). 

https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/founding-agreements_en
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/founding-agreements_en
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/founding-agreements_en
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seinem Vorgänger, dem Vertrag von Maastricht, 

verankert, aber laut dem Text teilte und er-

kannte die Union die in der Europäischen Men-

schenrechtskonvention verankerten Grundwerte 

und grundlegenden Menschenrechte an.17 Der 

erste Vertrag, der die Rechtsstaatlichkeit und 

den Schutz der Menschenrechte ohne Bezug-

nahme auf die Europaratskonvention regelte, 

wird daher als Änderung des Vertrags von Ams-

terdam präsentiert. 

Nach der gegenwärtigen Realität zu urteilen, 

sind gemäß den Kopenhagener Kriterien der 

Schutz der Menschenrechte und die Achtung der 

demokratischen Institutionen, einschließlich des 

ordnungsgemäßen Funktionierens der Justiz, die 

erste und wesentliche Grundlage für die Grün-

dung der Union, auf die sich ihre 27 Mitglieds-

staaten verlassen und ist eine zentrale Voraus-

setzung für die interne staatliche Gestaltung ih-

rer Mitglieder. So lautet Artikel 2 des EU-Ver-

trags: „Die Werte, auf die sich die Union gründet, 

sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, 

Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und 

die Wahrung der Menschenrechte einschließlich 

der Rechte der Personen, die Minderheiten an-

gehören. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten 

in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch 

Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Ge-

rechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von 

Frauen und Männern auszeichnet“.18 Es folgt Ar-

tikel 49 des EU-Vertrags über die Erweite-

rungspolitik, der vorsieht, dass „ Jeder europäi-

sche Staat, der die in Artikel 2 genannten Werte 

achtet und sich für ihre Förderung einsetzt, kann 

                                                     
17  Treaty of Maastricht amending the EU Treaty 1992 

https://european-union.europa.eu/principles-count-

ries-history/principles-and-values/founding-agree-

ments_en (Letzter Zugriff am 20.11.2021). 
18  Consolidated versions of the Treaty on European Union 

and the Treaty on the Functioning of the European 

Union, 2016/C 202/01. 

beantragen, Mitglied der Union zu werden.“19 

Daher müssen die Länder, die EU-Mitgliedstaa-

ten sind, die Rechtsstaatlichkeit wahren und in 

ihrem täglichen Leben umsetzen.  

Ein wichtiger Faktor ist die Dauer der An-

nahme der Kopenhagener Kriterien. Zum ersten 

Mal in der Geschichte der Union entwickelte der 

Europäische Rat die rechtlichen Beitrittsvoraus-

setzungen, also die Kopenhagener Kriterien wie 

Rechtsstaatlichkeit, die Stärke demokratischer 

Institutionen und so weiter. Laut den Dokumen-

ten der EU und der Europäischen Kommission 

stand nach dem Zusammenbruch der Sowjet-

union die wirkliche Notwendigkeit der Vereini-

gung und Einigung der Länder Mittel- und Osteu-

ropas20 auf der politischen Agenda der EU, weil 

es um die Sicherheitshaltung und Stabilität in der 

Region ging.21 Diese Länder waren geografisch 

Teil der EU, da einige von ihnen jedoch durch die 

Vorgeschichte der Sowjetunion geprägt waren, 

betrachtete die EU die Qualität von Demokratie 

und Rechtsstaatlichkeit als fragwürdig. Inzwi-

schen war die richterliche Unabhängigkeit und 

ihre ordnungsgemäße Verwaltung eine wichtige 

Garantie für den Schutz des Rechtsprinzips im 

Land und das ordnungsgemäße Funktionieren 

der Institutionen im Land.22 Die EU war daher 

                                                     
19  Consolidated versions of the Treaty on European Union 

and the Treaty on the Functioning of the European 

Union, 2016/C 202/01. 
20  Ungarn, Polen, Rumänien, Slowakei, Lettland, Estland, 

Litauen, Bulgarien, Tschechien, Slowenien, Quelle: 

Historical Archives of the European Union folder GJLA-

160, European Commission, Brussels 6 November 1997 

GA/cdv D(97). 
21  Towards a closer association with the countries of 

central and eastern Europe, by the Commission to the 

European Council, 11-12 December 1992 SEC(92) 2301. 
22  Historical Archives of the European Union folder GJLA -

161 EU commission Brussels 20 July 1995 AI/03/FC/cp 

D(95); Historical Archives of the European Union folder 

GJLA - 174; The Enlargement of the EU Graham Avery 

and Fraser Cameron, 1998. 

https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/founding-agreements_en
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/founding-agreements_en
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/founding-agreements_en
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der Ansicht, dass die meisten Kandidatenländer 

für diesen Zeitraum Reformen gemäß den Ko-

penhagener Kriterien im Bereich der Wirtschaft 

und der demokratischen Institutionen durchfüh-

ren müssten, um aus den ehemaligen Ruinen der 

Sowjetunion einen neuen Staat aufzubauen.23 Da 

der Beitritt dieser Länder zur EU nach dem Zu-

sammenbruch der Sowjetunion auf der Tages-

ordnung stand, war daher für die EU wichtig, ei-

ne wertvolle Annäherung an ihre zukünftigen 

Mitgliedstaaten zu vollziehen. Aus diesem Grund 

wurde die rechtliche´n und politischen Grundla-

gen für den Beitritt in Form der Kopenhagener 

Kriterien festgelegt.24 

 

2. Rechtsgrundlage des Acquis Commun-

autaire 

Gemäß den im Archiv aufbewahrten Doku-

menten bedeutet der Begriff „Acquis commun-

autaire“ (im Folgenden „Acquis“), dass das bei-

trittswillige Land die grundlegenden Werte und 

Prinzipien der EU in nationales Recht umzusetzen 

hat,25 die in den grundlegenden Verträgen und 

Vereinbarungen der EU venakert sind.26 Darüber 

hinaus setzt die Phase des Abschlusses eines Bei-

trittsvertrags mit den Ländern die Erfüllung aller 

                                                     
23  Kochenov Dimitry, EU Enlargement and the Failure of 

Conditionality : Pre-Accession Conditionality in the 

Fields of Democracy and the Rule of Law, Wolters 

Kluwer Law International, 2008. 
24

  Enlargement of the European Union, Allan F. Tatham, 

9-13, 2009; Enlargement of the European Union, 

Cremona Marise, 106, 2003. 
25  Historical Archives of the European Union folder GJLA-

172, The Acquis of the union 12 November 1997 Annex 

1, Brussels 5 November 1997 GA/cda D(97) Subject- 

Enlargement – the Acquis. 
26  Informationen zu den Gründungsverträgen der Europä-

ischen Union finden Sie unter: https://european-

union.europa.eu/principles-countries-

history/principles-and-values/founding-agreements_en 

(letzter Zugriff am 20.11.2021). 

in den Kopenhagener Kriterien festgelegten Vo-

raussetzungen und gleichzeitig die Erfüllung der 

Anforderungen des „Acquis” voraus.27 Daher ist 

der „Acquis” eine der Hauptbedingungen, die die 

Kopenhagener Kriterien bestimmen, um den po-

litischen Dialog mit den Ländern zu beginnen und 

es ist eine notwendige Phase, bevor das Land ei-

nen Beitrittsantrag stellt.28  

Neben der Teilung der gemeinsamen Werte 

der EU bedeutet der „Acquis”29 die vollständige 

Umsetzung der gemäß den Gründungsverträgen 

der EU erlassenen Rechtsvorschriften in natio-

nales Recht, die Anerkennung und Umsetzung 

der Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-

hofs, die bedingungslose Anerkennung und der 

Beitritt zu allen bestehenden, im Rahmen der 

Verhandlungen existierenden oder künftig abge-

schlossenen Abkommen der EU. Dies sind die 

grundlegenden Anforderungen, die im Falle des 

„Acquis” erfüllt werden mussten. Ein wesentli-

cher Bestandteil des „Acquis” ist auch die Um-

setzung der im Bereich der Justiz angenomme-

nen Vorschläge und Resolutionen. DieZusam-

menarbeit im Bereich der Justiz bedeutete näm-

lich die Erfüllung der Anforderungen des Schen-

gen-Abkommens und die Einhaltung aller Schen-

gen-Übereinkommen und -Protokolle durch das 

beitrittswillige Land.30 

Dementsprechend beginnt nach den Doku-

menten der Europäischen Kommission zur Erfül-

                                                     
27

  Historical Archives of the European Union folder GJLA-

172, 12.02.1995 D(96)3638 Note for the attention of 

Mr. Spike Brouwer, director DG1AB, Chapter 8.7.1. The 

justice and the home affairs Introductory remarks. 
28  The Enlargement of the European Union, Graham 

Avery & Fraser Cameron, 1998. 
29  Historical Archives of the European Union folder GJLA-

172, EU Commission, Enlargement team “The Acquis of 

the union” 12 November 1997 Annex 1. 
30  Historical Archives of the European Union folder GJLA-

172, EU Commission, Enlargement team “The Acquis of 

the union” 12 November 1997 Annex 1. 

https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/founding-agreements_en
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/founding-agreements_en
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/founding-agreements_en
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lung des „Aquis“31-Kriteriums um jeden Artikel 

des „Vertrages über die Arbeitsweise der EU” ei-

ne Diskussion darüber, ob die in diesem Artikel 

festgelegten Standards in dem beitrittswilligen 

Land umgesetzt sind. Die ordnungsgemäße Ar-

beitsweise in den Bereichen der öffentlichen 

Verwaltung, Justiz, Korruptionsbekämpfung, Kin-

derrechte, Schwarzhandel, Gleichstellung der 

Geschlechter, Minderheitenrechte usw. wird un-

tersucht. Die Liste ist umfangreich und umfasst 

grundlegende Menschenrechte und Werte. 

Die Justizverwaltung wird sich mit dem fünf-

ten Kapitel des „Vertrages über die Arbeitsweise 

der EU” befassen, auf dessen Grundlage geprüft 

wird, inwieweit ein Land dieser Verpflichtung 

nachkommt.32 Daher ist es besonders wichtig, 

dass die Umsetzung der Bestimmungen des As-

soziierungsabkommens mit der EU und der auf 

seiner Grundlage erstellten einschlägigen Be-

richte zur Erfüllung der Beitrittskriterien berück-

sichtigt werden. Beispielsweise wurde das Asso-

ziierungsabkommen 1998 mit Zypern, Polen, Est-

land, der Tschechischen Republik und Slowenien 

und 2000 mit Litauen, Lettland, Malta, Ru-

mänien, der Slowakei und Bulgarien unterzeich-

net. Über die Umsetzung des Assoziierungsab-

kommens mit allen Kandidatenländern sowie 

über die Umsetzung der „Acquis“-Kriterien wur-

de ein separater Bericht erstellt, der auch die 

von der EU für die Durchführung von Program-

men in jedem dieser Länder ausgegebenen Be-

träge umfasst, um letztlich den bietrittswilligen 

                                                     
31  Historical Archives of the European Union folder GJLA – 

172, 12.02.1995 D(96)3638, Note for the attention of 

Mr. Spike Brouwer, director DG1AB. 
32  Historical Archives of the European Union folder GJLA – 

172, 12.02.1995 D(96)3638, Note for the attention of 

Mr. Spike Brouwer, director DG1AB; Historical Archives 

of the European Union folder GJLA – 171, 

Questionnaire information requested for the 

preparation of the opinion on the application on the 

membership. 

Ländern beim Beitritt zu helfen.33 Darüber hinaus 

hat die EU selbst die Länder Mittel- und Osteu-

ropas in Form von Förderprogrammen dabei un-

terstützt,34 dass sie ihren Verpflichtungen aus 

dem Assoziierungsabkommen nachkommen und 

europäische Standards einführen. 

Außerdem teilt die EU die vom Europarat 

festgelegten Standards für den Aufbau demokra-

tischer Institutionen, die Menschenrechte und 

die Justizverwaltung. Die EU nahm gegenüber 

dem beitrittswilligen Land die sehr strikte Posi-

tion ein, dass das Land die von der Europäischen 

Menschenrechtskonvention festgelegten Stan-

dards erfüllen und alle bestehenden Verträge, 

Konventionen und Protokolle des Europarates 

vollständig einhalten sollte.35 Der „Aquis“ hat 

fortlaufenden Charakter, was bedeutet, dass die 

Einhaltung von Verträgen, Menschenrechts-

grundsätzen und -normen unabhängig vom Zeit-

punkt seiner Annahme für die Dauer der Mit-

gliedschaft berücksichtigt wird. So wird bei-

spielsweise der aktuelle Stand der Menschen-

rechte, der Demokratie und der Justizverwaltung 

                                                     
33  Historical Archives of the European Union folder GJLA – 

193-194, EU commission, 9 June 2001, Draft - 

Implications of enlargement for neighboring countries; 

Enlargement of the European Union Allan F. Tatham, 

chapter 5, 2009. 
34

  The PHARE Programme and the enlargement of the 

European Union, 

https://www.europarl.europa.eu/enlargement/briefing

s/33a1_en.htm (Letzter Zugriff am 20.11.2021). 
35  Historical Archives of the European Union folder GJLA-

172, 12 November 1997 GA/cdv D(97), The Acquis of 

the union in the context of enlargement; Brussels 5 

November 1997 GA/cda D(97), Subject- enlargement – 

the acquis, Extract from the statement of the 

president-in-office of the council at the ministerial 

meeting opening the conferences on the accession of 

Austria, Sweden and Finland 1 February 1993. 

https://www.europarl.europa.eu/enlargement/briefings/33a1_en.htm
https://www.europarl.europa.eu/enlargement/briefings/33a1_en.htm
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im beitrittswilligen Land nach aktuellen Maßstä-

ben bewertet.36 

Darüber hinaus wird mit dem beitrittswilligen 

Land eine sogenannte Strategieagenda ausgear-

beitet, deren Erfüllung am wichtigsten ist, damit 

das Land das Recht erhält, einen Antrag auf Mit-

gliedschaft zu stellen. Im Fall der mittel- und ost-

europäischen Länder war dem beispielsweise die 

„Agenda 2000“37 ähnlich, die die Hauptrichtun-

gen definierte, die die Länder für die Mitglied-

schaft erfüllen mussten. Die Schlussfolgerung der 

Europäischen Kommission, dass die Agenda er-

folgreich erfüllt wurde, wurde zur Grundlage da-

für, den Antrag auf Mitgliedschaft in die nächste 

Phase zu führen.38 Die in dieser Agenda festge-

legten Verpflichtungen und dann der Bericht der 

Kommission über die Erfüllung ihrer Be-

dingungen sind eine Vorbedingung für die „Öff-

nung“ der Beitrittsphase und die Vorbereitung 

des Landes im Hinblick auf die Mitgliedschaft. 

Dies erforderte natürlich wieder die Schlussfol-

gerung der Europäischen Kommission, die dem 

Europarat vorgelegt wird und mit dessen Zu-

stimmung und der Zustimmung der EU-Mit-

gliedsstaaten das Land Mitglied der EU wird.39  

 

 

                                                     
36  Historical Archives of the European Union folder GJLA-

172, Brussels 5 November 1997 GA/cda D(97), Subject- 

enlargement – the Acquis. 
37  Agenda 2000 and the accession process to the 

European Union 

https://www.europarl.europa.eu/enlargement/briefing

s/36a3_en.htm (Letzter Zugriff am 20.11.2021). 
38  Historical Archives of the European Union folder GJLA – 

233, November 27, 1995 CSE (95) 606, Progress report 

on the pre-accession strategy with the associated 

countries of central and eastern Europe. 
39  The Enlargement of the European Union, Graham 

Avery & Fraser Cameron, 1998. 

II. Anforderungen an die Justizverwaltung nach 

EU-Standards 

1. Bestehende Standards und rechtliche 

Rahmenbedingungen 

Die richterliche Unabhängigkeit ist ein Be-

standteil der Rechtsstaatlichkeit nach Artikel 2 

des EU-Vertrags. Sie ist für das reibungslose 

Funktionieren der demokratischen Institutionen 

von grundlegender Bedeutung. Laut den Doku-

menten der Europäischen Kommission schließt 

dieser Artikel im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit 

erhebliche Garantien für die richterliche Unab-

hängigkeit ein, die in Bezug auf die Verwaltung 

und Effizienz des Systems durch die Kopenhage-

ner Kriterien als Voraussetzung für die Mitglied-

schaft vorgegeben wurden.40 Was jedoch in den 

detaillierten Garantien der Unabhängigkeit der 

Justiz enthalten war, war ein ständiges Diskussi-

onsthema und die beitrittswilligen Länder hatten 

Fragen dazu, welche Standards im beitrittswilli-

gen Land eingehalten werden sollten.41 

Nach den im Archiv aufbewahrten Dokumen-

ten ist die richterliche Unabhängigkeit nur dann 

gewahrt, wenn bestimmte Vorraussetzungen er-

füllt werden. Insbesondere inwieweit das Gesetz 

faire Regeln für die Auswahl/Ernennung von 

Richtern definiert und inwieweit diese dann in 

der Praxis eingehalten werden, ob sich die Ver-

setzungsnormen von einem Gericht/Kammer zu 

einem anderen und das Beförderungssystem auf 

Verdienst beziehen. Darüber hinaus ist es wichtig 

zu bestimmen, ob die Gefahr einer unangemes-

senen Beeinflussung oder Beeinträchtigung der 

                                                     
40  Historical Archives of the European Union folder GJLA – 

170, Working Document: enlargement for the 

assessment of the Copenhagen political criteria 20 

December 1996 RMG/rt(96). 
41

  Dimitr  Kochenov Behind the Copenhagen fa ade. The 

meaning and structure of the Copenhagen political 

criterion of democracy and the rule of law, European 

Integration online Papers (EIoP) Vol. 8 (2004). 

https://www.europarl.europa.eu/enlargement/briefings/36a3_en.htm
https://www.europarl.europa.eu/enlargement/briefings/36a3_en.htm
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Arbeit von Richtern besteht. Beispielsweise, ob 

Exekutive und Legislative in die Arbeit der Rich-

ter eingreifen, ob gesetzliche Schutzgarantien 

gegeben sind und ob in ihrer Praxis geeignete 

Durchsetzungsmechanismen geregelt sind.42 

Gemäß den im Archiv aufbewahrten Doku-

menten ist nach den Kopenhagener Kriterien der 

nächste Bewertungsfaktor zum Beitritt des Lan-

des die Effektivität der Gerichte in ihrer Arbeit. 

Das betrifft die Fragen, ob der Staat der Justiz 

angemessene (personelle und finanzielle) Res-

sourcen zur Verfügung stellt, wie z. B. der Justiz-

haushalt ist, ob gerichtliches Hilfspersonal aus-

reichend zur Verfügung steht und ob eine techni-

sche Basis vorhanden ist, um angemessene Ar-

beitsbedingungen zu gewährleisten. Gemäß den 

Kopenhagener Kriterien ist die Sicherheit der 

Richter wichtig und ihre Immunität muss in der 

gesetzlich vorgeschriebenen Weise geschützt 

werden. Laut dem Dokument liegt der Schwer-

punkt auch auf der Geschäftsverteilung, wie ge-

recht sie ist und ob sie angemessene Garantien 

für den Schutz der Unabhängigkeit und Unpar-

teilichkeit von Richtern bietet. Ein Bestandteil 

der Justizverwaltung ist das Weiterbildungssys-

tem für Richter, das die Ausbildung von Richtern 

in Bürgerrechten, internationalen Menschen-

rechten und EU-Recht umfasst.43 

Gemäß den Kopenhagener Kriterien muss ei-

ne faire Vergütung von Richtern geschützt wer-

den. Auch die lebenslange Berufung ist eine 

wichtige Garantie für den Schutz der richterli-

chen Unabhängigkeit. Auch hier gilt besondere 

                                                     
42  Historical Archives of the European Union folder GJLA – 

170, Working Document: enlargement for the 

assessment of the Copenhagen political criteria 20 

December 1996 RMG/rt(96). 
43

  Historical Archives of the European Union folder GJLA – 

170 Working Document: enlargement for the 

assessment of the Copenhagen political criteria 20 

December 1996 RMG/rt(96). 

Aufmerksamkeit dem Recht, Richtervereinigun-

gen beizutreten, sie zu gründen und zu organisie-

ren, sowie disziplinarische und ethische Fragen, 

die nur dann zur Anwendung kommen sollten, 

wenn sich ein Richter so unangemessen verhält, 

dass die ordnungsgemäße Ausübung seiner 

Pflichten behindert ist. Folglich lässt sich fest-

stellen, dass die durch die Kopenhagener Krite-

rien definierte Verordnung, die sich mit der Jus-

tizverwaltung und der Einhaltung der richterli-

chen Unabhängigkeitsstandards befasst, den 

Empfehlungen des Europarates und seines Gre-

miums, den Stellungnahmen und Schlussfolge-

rungen des Beirats der Europäischen Richterin-

nen und Richter (CCJE) ähnlich ist.44  

Gemäß den Kopenhagener Kriterien widmet 

sich ein eigenes Kapitel der Menschenrechtssitu-

ation im Land, welche Standards eingehalten 

werden müssen und welche Institutionen ord-

nungsgemäß funktionieren müssen, um Rechts-

staatlichkeit, Menschenrechte und Minderhei-

tenrechte zu schützen. Die Kopenhagener Krite-

rien umfassen eine umfangreiche Liste, um diese 

Umstände festzustellen und da der Forschungs-

gegenstand die Justizverwaltung ist, wird der Fo-

kus auf einigen von ihnen liegen, wie z. B. der 

ordnungsgemäßen Arbeit des kostenlosen 

Rechtshilfedienstes, insbesondere im Strafrecht, 

sowie der Unschuldsvermutung und der Rück-

wirkung bei der Strafzumessung, dem ordnungs-

gemäßen Funktionieren der Ombudsstelle, der 

Einhaltung der verwaltungsrechtlichen und ver-

fahrensrechtlichen Sanktionen, der Existenz an-

gemessener Sanktionen bei Verletzung von Men-

schenrechten und rechtsstaatlichen Grundsät-

zen.45 

                                                     
44  Sehen Sie die Schlussfolgerungen im Detail unter: 

https://www.coe.int/en/web/ccje/ccje-opinions-and-

magna-carta (Letzter Zugriff am 20.11.2021). 
45  Historical Archives of the European Union folder GJLA – 

170 Working Document: enlargement for the 

https://www.coe.int/en/web/ccje/ccje-opinions-and-magna-carta
https://www.coe.int/en/web/ccje/ccje-opinions-and-magna-carta
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Die Europäische Kommission prüft durch ei-

nen speziellen Fragebogen die Erfüllung des Ko-

penhagener Kriteriums in Bezug auf die Justiz. 

Der Fragebogen wird sich insbesondere mit fol-

genden Themen befassen: Die Organisations-

struktur der Judikative, der Legislative und der 

Exekutive sowie das reibungslose Funktionieren 

der parlamentarischen Demokratie werden an-

hand der gesetzlich festgelegten Kriterien bewer-

tet. Ein weiterer wichtiger Teil der Demokratie ist 

jedoch gemäß den Kopenhagener Kriterien die 

Medienfreiheit, das ordnungsgemäße Funktio-

nieren der Sicherheitsdienste und die Reform 

des öffentlichen Dienstes.46 

Laut den im Archiv der EU aufbewahrten Do-

kumenten legt die Europäische Kommission über 

die Agentur der EU für Grundrechteschutz und 

Rechtsstaatlichkeit einen entscheidenden Bericht 

zur Einführung des Kopenhagener Kriteriums vor. 

Die Agentur arbeitet mit den beitrittswilligen 

Ländern zusammen, bewertet die Situation im 

Land und legt später einen Bericht an die Euro-

päische Kommission vor. Die Europäische Kom-

mission orientiert sich bei der Bestimmung poli-

tischer Bewertungen an den Grundsätzen und 

Werten der Demokratie und der Rechtsstaatlich-

keit. Den Dokumenten zufolge sind unter ande-

rem die Unabhängigkeit und das reibungslose 

Funktionieren der Justiz von wesentlicher Bedeu-

tung. Nach dem Ausfüllen des Fragebogens und 

dem Sammeln der relevanten Informationen be-

steht der nächste Schritt darin, die Vertreter der 

Europäischen Kommission die Länder zu besu-

chen, die sich um eine Mitgliedschaft beworben 

haben, um die Kopenhagenen Kriterien zu be-

werten. In zehn Kandidatenländern Mittel- und 

                                                                                        
assessment of the Copenhagen political criteria 20 

December 1996 RMG/rt(96); Strengthening the Rule of 

Law in Europe From a Common Concept to 

Mechanisms of Implementation Werner,130, 2016. 
46  Historical Archives of the European Union folder GJLA - 

170 Brussels 1 October 1996 LK/D(96). 

Osteuropas wurde ein gemeinsamer Bericht er-

stellt, obwohl Besuche in diesen Ländern ge-

trennt durchgeführt und ihr Stand separat ge-

prüft wurde.47 

Im Fall der mittel- und osteuropäischen Län-

der hat die Europäische Kommission beispiels-

weise zusammen mit Forschern des Europarates 

und der Universität Essex einen Bericht über die 

Standards der richterlichen Unabhängigkeit in 

den Ländern erstellt.48 Der Bericht bewertete das 

effektive Funktionieren der Demokratie und das 

ordnungsgemäße Funktionieren der Justiz. Dem 

Bericht zufolge wird die Arbeit der Demokratie 

ebenso detailliert bewertet wie die wirtschaftli-

che Bereitschaft des Landes und seine Befähi-

gung, der EU beizutreten. In Bezug auf die 

Rechtsstaatlichkeit und die Arbeitsweise der Jus-

tiz hebt der Bericht in diesem Fall hervor, dass 

von den zrhn genannten Ländern beispielsweise 

Bulgarien und die Slowakei ernsthafte Probleme 

mit der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der 

Justiz haben. Obwohl diese Länder einige struk-

turelle Änderungen vorgenommen haben, wie 

von der Europäischen Kommission empfohlen, 

bleiben Herausforderungen bestehen und Män-

gel wurden nicht behoben. Dementsprechend 

enthielt der Bericht Empfehlungen der Europäi-

schen Kommission für die Länder, ihre Bemü-

hungen zur Justizreform fortzusetzen. Der Be-

richt beschrieb, dass die Standards des Europara-

tes und das effektive Funktionieren der Men-

schenrechte und des Justizsystems, wie sie in 

                                                     
47  Historical Archives of the European Union folder GJLA – 

170 Working Document: enlargement for the 

assessment of the Copenhagen political criteria 20 

December 1996 RMG/rt(96). 
48  Historical Archives of the European Union folder GJLA – 

170 25 September 1996 D(96)068 PECO 

democratization study – the document was prepared 
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den Konventionen anderer internationaler Orga-

nisationen verankert sind, ein wesentlicher Be-

standteil der Kopenhagener Kriterien sind. Dem-

entsprechend bekundete die EU ihre Bereit-

schaft, Ländern in dieser Richtung zu helfen und 

finanzielle Unterstützung durch die Durchfüh-

rung von Projekten bereitzustellen, um das effi-

ziente Funktionieren der Justiz zu gewährleis-

ten.49 

Besondere Aufmerksamkeit widmet die EU 

gemäß den Kopenhagener Kriterien auch den 

Bewertungen internationaler Organisationen im 

Bereich des Schutzes der Rechtsstaatlichkeit, 

einschließlich der Funktionsweise der Justiz. Die 

EU stützt ihre Bewertung auf Berichte des Euro-

parates, der Vereinten Nationen, des US-Au-

ßenministeriums, der OSZE, internationaler und 

lokaler nichtstaatlicher Organisationen über 

Rechtsstaatlichkeit sowie die Unabhängigkeit 

und Rechenschaftspflicht der Justiz.50 In den Be-

richten werden auch die Positionen der Nichtre-

gierungsorganisationen, ihre Zustimmung zu den 

bisherigen Fortschritten, ihre Einschätzung der 

Menschenrechtssituation, der Rechtsstaatlichkeit 

und der Rechtslage der Justiz im Kandidatenland 

dargestellt.51 

Darüber hinaus trägt der Grad der Demokratie 

im Land auch zum hohen Vertrauensverhältnis 

                                                     
49  Historical Archives of the European Union folder GJLA – 

170 25 September 1996 D(96)068 PECO 

democratization study – the document was prepared 

on the democracy level at the Central and Eastern 

Europe countries on the democracy 24 June 1996 Eu 

commission document, GA cdv D(96). 
50  Historical Archives of the European Union folder GJLA – 

170 12 December 1996, EU commission RMG/rt D (96); 

The Enlargement of the European Union Cremona, 

Marise, 106, 
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  Historical Archives of the European Union folder GJLA - 

197 Enlargement Strategy paper; Historical Archives of 

the European Union folder GJLA - 230, European Union 

Enlargement: transitional periods. 

zwischen dem beitrittswilligen Land und der EU 

bei, was bedeutet, dass der Staat alle in den Ko-

penhagener Kriterien festgelegten Vorausset-

zungen gewissenhaft erfüllen und die Grundprin-

zipien und Werte der EU nach dem Beitritt be-

rücksichtigen und bei der Wahrung dieser Prinzi-

pien im besten Interesse der Union und demo-

kratische Werte handeln wird.52 Verletzt ein Mit-

gliedsstaat die gemeinsamen Werte der Union in 

Bezug auf Rechtsstaatlichkeit und Menschen-

rechte, wird er außerdem gemäß dem EU-Ver-

trag mit Sanktionen belegt.53 

 

2. Beispiele für die Umsetzung der EU-Mit-

gliedschaftskriterien 

Die im Archiv der EU aufbewahrten Dokumen-

ten enthalten Korrespondenz zwischen der Eu-

ropäischen Kommission und den Staats- und Re-

gierungschefs der beitrittswilligen Länder in 

Form von Bewertungsberichten über Überwa-

chungsbesuchn zu den Kopenhagener Kriterien 

und die Qualität von Demokratie und Rechts-

staatlichkeit. Den Archivmaterialien zufolge wer-

den der Grad der Demokratie in den zehn bei-

trittswilligen Ländern54 und die richterliche Un-

abhängigkeit anhand von zwei wichtigen Fak-

toren beurteilt: der formalen und der materiel-

len Natur der Demokratie. 

Formale Demokratie bezeichnet eine Reihe 

von Regeln und Verfahren, die gesetzlich defi-

niert sind, wobei sowohl die materiellen als auch 

die verfahrenstechnischen Aspekte der Normen 

präzise dargestellt sind. Formale Demokratie ist 

jedoch lediglich die Ansammlung von Regeln und 

Vorschriften. Ihre Implementation in der Praxis 

wird möglicherweise nicht ordnungsgemäß um-

                                                     
52

  The Enlargement of the European Union Cremona, 

Marise, 65, 2003. 
53  Article 7. 
54  Siehe oben Fußnote 10 



Überblick über die für die EU-Mitgliedschaft bestimmten wesentlichen Rechtsgrundlagen 
 

 

 

25 

AUFSATZ 

gesetzt, was die Nachhaltigkeit demokratischer 

Institutionen und die Verpflichtung, im Einklang 

mit dem Gesetz zu funktionieren, erheblich ver-

ringert. Die Nachhaltigkeit der Arbeit demokrati-

scher Institutionen gewährleistet wiederum die 

Einbeziehung der Gesellschaft in den Umset-

zungsprozess der Demokratie, wenn Einzelper-

sonen das politische Leben des Landes beeinflus-

sen und ihre Stimme für das Funktionieren de-

mokratischer Institutionen im Rahmen des 

Rechts von entscheidender Bedeutung ist.55 Bei-

spielsweise wird die Liste der formellen Demo-

kratie durch die Bestimmungen der georgischen 

Verfassung sowie durch die EU-Grundrechtekon-

vention definiert. Dazu gehören: Staatsbürger-

schaft, Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung zwi-

schen den staatlichen Organen und Machtaus-

gleich, das vom Volk gewählte Parlament und 

folglich die Regierung, freie und faire Wahlen, 

Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Schutz 

der Minderheitenrechte, Bürgerkontrolle über 

die Staatssicherheit, unabhängige und unparteii-

sche Justiz und so weiter.  

Der wesentliche Charakter oder der infor-

melle Charakter der Demokratie, nach der Be-

wertung der Europäischen Kommission, ist ent-

scheidend, um die Qualität der Demokratie in ei-

nem Land zu prüfen, denn nur das Vorhanden-

sein formaler Regeln ist nicht wirksam, wenn sie 

nicht auf transparente und rechtmäßige Weise 

durchgeführt werden. Der Bericht der Europäi-

schen Kommission analysiert anhand des Grades 

der Demokratie und der Justizverwaltung in zehn 

beitrittswilligen Ländern56, ob die Demokratie in 

diesen Ländern nur formal war oder in Wirklich-

keit eingeführt wurde.  

                                                     
55  Historical Archives of the European Union folder GJLA – 

170 Democratization in Central and east European 

countries,1997, International affairs journal 73, I 1997 

59-82 , Mary Kaldor and Ivan Vejvoda. 
56  Siehe oben Fußnote 10 

EU-Berichten zufolge hatten die meisten Bei-

trittswilligeländer eine sowjetische Vergangen-

heit, in der es nur ein formales Verständnis von 

Demokratie gab und die Umsetzung der Gesetze 

in der Praxis ineffektiv war.57 Für die EU ist es un-

erlässlich, demokratische Werte in den internen 

Institutionen des Landes zu verankern, was be-

deutet, dass die Bbitrittswilligen Länder ihre Pro-

zesse fair und transparent im Einklang mit dem 

EU-Recht durchführen müssen. Insbesondere 

sollte die Justizverwaltung des beitrittswilligen 

Landes faire Gerichtsentscheidungen und einen 

ordnungsgemäßen Rechtsvollzug ermöglichen. 

Darüber hinaus umfasst das Recht auf ein faires 

Verfahren auch das ordnungsgemäße Funktio-

nieren des Systems zur Ernennung und Verset-

zung von Richtern. Allerdings musste die Justiz 

über die entsprechenden Fähigkeiten verfügen, 

um das EU-Recht in lokale Entscheidungen ein-

zubeziehen, weshalb Weiterentwicklungspro-

gramme für die Richter von besonderer Bedeu-

tung für die EU waren. Dementsprechend wur-

den alle Kandidatenländer aufgefordert, diese 

Reformen umzusetzen und dafür wurden ange-

messene Fristen gesetzt. Die Erfüllung dieser 

Verpflichtungen und eine entsprechende positive 

Bewertung waren Voraussetzung dafür, dass das 

beitrittswillige Land Verhandlungen über Bei-

trittsverfahren aufnehmen und die in der beige-

fügten Agenda festgelegten neuen Regelungen in 

die internen Institutionen des Landes einführen 

konnte.58 

Neben dem für die Europäische Kommission 

erstellten Bericht, der nach dem Besuch in jedem 

                                                     
57  Historical Archives of the European Union folder GJLA – 

170 Democratization in Central and east European 

countries,1997, International affairs journal 73, I 1997 

59-82, Mary Kaldor and Ivan Vejvoda. 
58
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Land über die Qualität der Demokratie und die 

richterliche Unabhängigkeit erstellt wurde, muss-

te die Kommission die Informationen über-

prüfen, ob die EU-Empfehlungen durch die Kan-

didatenländer erfüllt wurden.59 Dementspre-

chend wurden gemäß den Berichten von 1997 

die Bewertungen in Polen, Ungarn, Rumänien, 

der Slowakei, Lettland, Estland, Litauen, der 

Tschechischen Republik, Slowenien und Bulga-

rien erstellt.60 Aus den Berichten geht hervor, 

dass die genannten Länder während der An-

tragszeit auf Mitgliedschaft ernsthafte Probleme 

mit der Justizverwaltung sowie mit der Beseiti-

gung der Korruption hatten, die insbesondere in 

den postsowjetischen Ländern ein häufiges Prob-

lem war.61 In Polen zum Beispiel war das Haupt-

problem dem Bericht zufolge die Fallbelastung, 

wobei Fragen der richterlichen Unabhängigkeit 

und Kompetenzen auf der Tagesordnung stan-

den. Ähnliche Probleme gab es in der Tsche-

chischen Republik. Allerdings hing der Mangel in 

der Justizverwaltung in Estland mit der effektiven 

Verwaltung der Fallströme zusammen. Litauen 

und Lettland mussten wie Estland das Problem 

der Fallbelastung bewältigen und auch Richter 

weiterbilden, um ihre Kompetenzen zu erhöhen. 

In Slowenien wurde ein ähnliches Problem durch 

die Fallbelastung und Mängel der effektiven 

Verwaltung der Fallströme verursacht, was auf 

eine ineffiziente Justizverwaltung hindeutet. Au-

ßerdem basierten diese Einschätzungen auf den 

Bewertungen der Sonderbeauftragten der Euro-

päischen Kommission sowie den Berichten des 

US-Außenministeriums zur Menschenrechtslage, 

                                                     
59  Historical Archives of the European Union folder GJLA – 

170 24 June 1996 Eu commission document, GA cdv 

D(96). 
60

  Historical Archives of the European Union folder GJLA – 

170 Country specific documents: 17 February 1997 
61  The Enlargement of the European Union, Graham 

Avery & Fraser Cameron, 1998. 

der Nichtregierungsorganisation „Human Rights 

Watch“, UN und OSZE-Quellen.62  

Darüber hinaus teilten internationale und 

nichtstaatliche Organisationen die Einschätzung 

der Kommission hinsichtlich der Justizverwaltung 

und richterlichen Unabhängigkeit, dass weitere 

Schritte in diesen Bereichen erforderlich waren. 

Die Berichte waren die Bewertungen von der 

OSZE, den Open Society Foundations, dem Euro-

parat, Transparency International usw. Laut Be-

richten von nichtsstaatlichen und internationalen 

Organisationen hatte Bulgarien Probleme in Be-

zug auf die Justizreform, mangelnde Unabhän-

gigkeit, unzureichende Finanzierung, Korruption 

– diese Themen standen auf der Tagesordnung. 

Das Hauptproblem in der Tschechischen Repub-

lik war die die gesetzliche Grundlage für die Ge-

staltung und Verwaltung der Justiz. Die Fallbelas-

tung, Unabhängigkeit und Qualität der Entschei-

dungsfindung waren große Probleme in Estland, 

Litauen und Lettland. In Ungarn und Polen wur-

den erneut die Probleme der Fallbelastung, des 

Mangels an Finanzmitteln und der richterlichen 

Unabhängigkeit hervorgehoben. Die Slowakei 

war durch schwerwiegende Rechenschafts- und 

Transparenzprobleme gekennzeichnet. Neben 

den aufgeführten Schwächen hoben die Berichte 

jedoch auch Stärken und Reformen im Justizwe-

sen hervor. Folglich fiel die abschließende Be-

wertung der Umsetzung der Kopenhagener Kri-

terien durch die nichtstaatlichen Organisationen 

positiv aus und angesichts des Tempos der Justiz-

reform empfahlen sie den Kandidatenländern 

den Beitritt.63 

Was die „Acquis”-Kriterien betrifft, so wurde 

ihre Einführung in den EU-Mitgliedstaaten teil-
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weise umgesetzt. In Ungarn beispielsweise wur-

den Fortschritte bei der richterlichen Unabhän-

gigkeit erzielt. Wie Ungarn hat Polen teilweise er-

folgreiche Reformen durchgeführt, während 

Rumänien die Justizreform verzögert und ihre 

Umsetzung verschoben hat. Bulgarien und die 

Slowakei ragten hinsichtlich des Demokratieni-

veaus nicht heraus und Berichten zufolge musste 

in dieser Hinsicht noch viel getan werden. Die 

Menschenrechtssituation in Litauen war zufrie-

denstellend, wobei Fortschritte in den Reformen 

in der Tschechischen Republik erzielt wurden. 

Schließlich bewertete die Kommission die in den 

Bewerberländern erzielten Fortschritte als 

durchschnittliche Fortschrittskategorie und ver-

trat die Auffassung, dass die Reformen in den 

genannten Ländern fortgesetzt werden sollten.64 

Die Berichte enthielten auch Informationen 

zur Beseitigung der Korruption. Diesbezügliche 

Mängel waren in den EU-Mitgliedstaaten nach 

wie vor aktuell. Genauer gesagt gab es Fälle von 

Bestechung durch Beamte in der Tschechischen 

Republik, obwohl es keine Beweise für s stemi-

sche Korruption gab. Hochrangige Beamte besa-

ßen inzwischen Anteile an Privatunternehmen 

und vertraten diese. Interessanterweise ergab 

eine Untersuchung der Kommission, dass hoch-

rangige Beamte dies nicht als Problem ansahen 

und die Bestrafung solcher Täter nicht ernst 

nahmen. Dies war eindeutig ein Zeichen für ei-

nen Interessenkonflikt und für die Errichtung ei-

ner demokratischen Regierung und Rechtsstaat-

lichkeit nicht hinnehmbar. Im Fall der Slowakei 

war der Bericht nicht positiv, die Verwaltung des 

öffentlichen Dienstes war ein erhebliches Prob-

lem. In Polen gab es korrupte Transaktionen, 

obwohl laut Bewertungen die Verwaltung des öf-

fentlichen Dienstes zufriedenstellend war, ging 
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sie jedoch sehr langsam vor sich. Ähnlich war die 

Situation bei der Korruption in Ungarn, wo einige 

skandalöse Fälle in der Privatisierung des Privat-

sektors aufgedeckt wurden. In Litauen, Lettland 

und Estland war Korruption im öffentlichen 

Dienst weit verbreitet, obwohl es keine eindeuti-

gen Beweise dafür gab. In ähnlicher Weise war 

Korruption auf niedriger Ebene eine Lebensart in 

Rumänien. Der Bericht lieferte die gleichen In-

formationen in Bulgarien und nannte auch meh-

rere schwere Fälle von Korruptionsgeschäften.65 

Die Europäische Kommission entschloss sich 

später, dass die Staaten ihre Empfehlungen be-

rücksichtigt hatten und bewertete in ihren Be-

richten von 2001 den Grad der Demokratie und 

der richterlichen Unabhängigkeit und der Justiz-

verwaltung in den beitrittswilligen Ländern posi-

tiv. Berichten zufolge hat Bulgarien die Anforde-

rungen an die Rechtsstaatlichkeit und den Auf-

bau demokratischer Institutionen erfüllt, obwohl 

weiterhin Schwächen bei der Justizverwaltung 

und der Unabhängigkeit bestanden. Ebenso war 

die effektive Justizverwaltung in der Tschechi-

schen Republik immer noch ein Problem. Est-

land, Litauen und Lettland hatten die Anforde-

rungen weitgehend erfüllt und die Arbeitsweise 

der Justiz wurde positiv bewertet, obwohl die 

Einführung der Informationstechnologie eine 

große Herausforderung war. Darüber hinaus 

wurde dem Land empfohlen, die Einführung von 

Weiterbildungsprogrammen für Richter fortzu-

setzen. Lettland hatte auch Probleme beim Voll-

zug von Gerichtsentscheidungen: Das Gesetz 

über die Arbeitsweise der Gerichte in Litauen 

wurde nicht angenommen. Ein positives Bild 

zeichnete sich diesbezüglich in Ungarn und Polen 

ab, wo die Effizienz der Gerichte größtenteils 

verbessert wurde, obwohl beispielsweise in Slo-
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wenien vor allem die Fallbelastung ein Problem 

darstellte. In Rumänien, wo angesichts strategi-

scher Reformen und einer verbesserten Verwal-

tung künftige Garantien für die richterliche Un-

abhängigkeit notwendig wurden, hatte es einen 

spürbaren Mangel an Fortschritten gegeben.66 

Ein wichtiger Faktor bei der Bewertung für die 

EU-Mitgliedschaft ist die Außenpolitik der EU 

und die Bereitschaft der Union, neue Mitglieder 

aufzunehmen, das heißt Verhandlungen im For-

mat des politischen Dialogs mit dem beitrittswil-

ligen Land zu führen. Weiterhin werden die Bei-

trittsgründe – die Kopenhagener Kriterien – in 

verschiedenen Dokumenten als „Politische Krite-

rien von Kopenhagen“ bezeichnet.67 Es ist daher 

klar, dass ein wichtiger Teil der EU-Erweiterung 

der politische Dialog mit einem beitrittswilligen 

Land ist, da der politische Dialog neben der Er-

füllung der von den Kopenhagener Kriterien ge-

forderten rechtlichen Grundlagen ein wichtiger 

Faktor für die Beitrittsziele ist.68 

In Bezug auf die EU-Erweiterungspolitik zeigen 

die in den mittel- und osteuropäischen Ländern 

getroffenen Entscheidungen, dass politische Fak-

toren eine wichtige Rolle gespielt haben. Die Er-

weiterung der EU für diesen Zeitraum führte 

nämlich dazu, dass ihre Mitgliedstaaten die terri-

toriale Teilung Europas mit den Nachbarstaaten 

vermieden und eine einheitliche Sicherheits- und 
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Grenzkontrollpolitik verfolgten.69 Im Rahmen des 

politischen Dialogs hat die EU den Ländern ge-

holfen, die Situation gemäß den politischen Kri-

terien von Kopenhagen für Menschenrechte, 

Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Justizver-

waltung zu verbessern, obwohl die Entscheidung 

in einem politischen Format getroffen wurde.70 

Trotz der in den Ländern durchgeführten Re-

formen zeigen die von der Europäischen Kom-

mission vorgelegten Berichte deutlich, dass die 

Länder neben den Problemen mit richterlicher 

Unabhängigkeit und der Justizverwaltung eine 

positive Bewertung erhalten haben. Die Berichte, 

die als Ergebnisse mit einer Differenz von mehre-

ren Jahren dargestellt waren, verschoben die 

Länder von einem weniger positiven Bild zu ei-

nem positiveren. Darüber hinaus sind die oben 

dargestellten Kopenhagener Kriterien sehr all-

gemein und es wäre offensichtlich schwierig, den 

Grad der echten Demokratie in den Ländern und 

die Effektivität der Justizverwaltung zu beurtei-

len.71 Dass damals die Bewertung und die Bei-

trittskriterien sehr allgemein waren, wird bei-

spielsweise durch die aktuellen Mängel in Bezug 

auf die richterliche Unabhängigkeit in Polen und 

Ungarn bestätigt. Diese Länder halten sich immer 

noch nicht an die Urteile des Europäischen Ge-
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richtshofs zur rechtswidrigen Entlassung von 

Richtern des Obersten Gerichtshofs und zur 

Auswahl von Richtern des Verfassungsgerichts-

hofs unter Verletzung von Verfahrensnormen.72 

Daher sind die Kopenhagener Kriterien zu-

sammen mit dem „Acquis”-Kriterium sehr allge-

mein gehalten und das Land wird die Schwierig-

keiten haben, eine positive Bewertung zu be-

kommen, wenn es keinen politischen Dialog mit 

der EU führt, dass seine Mitgliedschaft Sicherheit 

und Stabilität in der Region garantiert, wie es in 

den mittel- und osteuropäischen Ländern war.73 

 

Fazit 

Die in demBeitrag dargestellten Informatio-

nen zur EU-Mitgliedschaft haben deutlich veran-

schaulicht, dass die Kopenhagener Kriterien sehr 

allgemein sind und es schwierig ist, die Bereit-

schaft des Landes, Mitglied der europäischen 

Familie zu werden, zu bestimmen. Doch trotz ih-

res allgemeinen Charakters haben die Verhand-

lungen im Format des politischen Dialogs mehr 

Erfolgspotenzial als eine formale Prüfung der Kri-

terien. Beitrittswillige Länder sollten vorzugs-

weise im Format des politischen Dialogs mit den 

EU-Mitgliedstaaten verhandeln, das Format des 

Europäischen Rates nutzen und Information über 

die künftige EU-Erweiterungspolitik und ihre Per-

spektiven erhalten. Es ist jedoch bemerkenswert, 

dass der politische Dialog allein nicht ausreicht 

und die Länder zunächst einmal die Betrittskrite-
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rien erfüllen müssen, deren Rechtsgrundlagen im 

EU-Vertrag vorgesehen sind. 

In Bezug auf die Rechtsgrundlagen kommt es 

zunächst auf die geografische Lage des Landes 

an, ob es sich etwa um ein EU-Anrainerland han-

delt. Es wird davon ausgegangen, dass die Mit-

gliedstaaten des Europarates automatisch zu den 

Kandidaten der EU-Mitgliedstaaten zählen. Nur 

dann beginnt die Debatte über die Rechtsgrund-

lagen, wie den Aufbau demokratischer Instituti-

onen und den Rechtsstaat, wobei zunächst die 

einschlägige Untersuchung der Grundlagen der 

Justizverwaltung betrachtet wird.Ebenso wie die 

geografischen Kriterien werden die Empfehlun-

gen des Europarates und insbesondere des Rates 

der Europäischen Richter (CCJE) sowie anderer 

Organen des Rates der Europa berücksichtigt. Es 

sollte auch beachtet werden, dass die Empfeh-

lungen anderer internationaler Organisationen 

zur Justizverwaltung eine wichtige Rolle spielen, 

um festzustellen, ob die Kopenhagener Kriterien 

im Land ordnungsgemäß umgesetzt wurden. An-

dererseits ist es wichtig, ob die Gesetzesände-

rungen in der Praxis im Wesentlichen umgesetzt 

wurden, ob die Verfahrensnormen in Bezug auf 

die demokratischen Institutionen und die rich-

terliche Unabhängigkeit umgesetzt wurden. 

Das Beispiel der mittel- und osteuropäischen 

Länder zeigte deutlich, dass sie nicht bereit wa-

ren, der EU beizutreten, insbesondere was die 

aktuelle Situation in der Justizverwaltung betrifft. 

Ohnedie derzeitige politische Situation in der EU, 

die Bereitschaft und den Wunsch der EU zum 

Beitritt, hätten sie wahrscheinlich das Schicksal 

der Balkanländer geteilt. Die Balkanländer haben 

einen Beitrittsantrag gestellt und warten immer 

noch darauf, Stellung zu beziehen, was wahr-

scheinlich weiter voranschreiten wird, da der po-

litische Faktor Russland in der Region eine drän-

gende Rolle spielt und die Lösung des Territorial-

konflikts der Länder zum jetzigen Zeitpunkt keine 
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Aussichten hat. Es ist wichtig, dass Georgien alle 

in dem Artikel genannten Kriterien erfüllt, ein-

schließlich des Nachweises der EU, dass entspre-

chende Gesetzesänderungen vorgenommen und 

in die Praxis umgesetzt wurden. Dabei wird es 

für das Land entscheidend sein, in einen politi-

schen Dialog über die EU-Mitgliedschaft einzu-

treten, Wege zur Lösung von Konflikten zu erar-

beiten und bereit zu sein, der EU beizutreten und 

ihre Nachbarschaftspolitik zu überdenken. 

 


